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 rånvtime negievgikievr
Jn diesem Jahre ist das Handwerk erstmalig mit

einer aussgedsehnten Schau auf der ,,Grünen Woche«
vertreten. Es wird ein Verdienst des Deutsch-en Hand-
werks in der DAF. bleiben, daß es den Klagen des
Handwerks über die Auswirkungen ländslicher ,,Regiie-
betriebe“, die bisher offensichtlich zum größten Teil
verhallten, nun endlich ihre p os i t-i ve Grundlage ge-
geben hat, indem es sie mit der Leistungsfähigkeit des
Handwerks begründete So zeigen die Metallhand-
werker ihre Wichtigkeit für die Landmaschineninstands
setzung und das Schmiedehsandwerk, daß es mehr kann
als nur Pferde besch.lagen: nämlich Kunstsch—miedear-
beiten zur Förderung der bäuerlichen ’Wo-hnkultur
liefern. Auch die Holzhandwerker sind mit ein-er um-·
fangreichen Schau vertreten. Neu ist insbesondere, daß
das Böttcherhandwerk Iauchefässer, Milchkannen usw.,
die bisher fast ausschließlich aus Zink hergestellt wur-
den, als Holz zeig-t, die in zahlreichen Fälllen sogar
leistungsfähig-er und dauerhafter »als die bisherigen
Geräte sind. Auch an diesem Beispiel offenbart sich
die Leistungsfähigkeit des Handwerks in der Umstel-
lung, denn noch Anfang 1936 waren Klagen darüber
zu hören, daß Böttcherwaren in steigen-dem Umfange
durch Metallwaren verdrängt würden. Abgesehendias
von werden gerade auch diese Dinge im Zeichen des
Vierjahresplanes und der Umstellung auf einheimische
No-hstoffe, die wir ausreichend zur Verfügung
haben, wohl noch eine besondere Bedeutung erhalten.

Der Leiter des Deutschen Handwerks in der DAF.,
Pg Paul Walter, erklärte anläßslich der Vorbesich-
tigung der ,,Grünen Woche«, er hoffe, »daß unsere
verschiedenen Ausstellungen den deutschen Bauern von
den Fortschritten überzeugen, dsie das Handwerk seit
der cmachtergreifnng in stiller, zäher Arbeit gemacht
hat. Wir hoffen aber auch, daß das Handwerk als
Helfer des Bauern bei diesem das notwendige Ver-
ständnis für den eigenen Lebenskampf findet und daß
Iaus einem so gewordenen Kameradschaftsgefühl jene
Voraussetzungen entstehen, die neben der Sicherung
unserer Ernährung eine wertvolle Hilfe zum Gelingen
des Vierjahresplanes gewährleisten«

 

Wir brauchen in unserer Volkswirtschaft ein gesun-
des Handwerk, welches alle ihm innewohnenden schöp-
ferischen Kräfte zur vollen Entfaltung bringen kann.
Ein technischer Fortschritt — wie wir ihn heute mehr
denn je brauchen — wird aber nur in verhältnismäßig
seltenen Fällen bei der Beparatur bereits..vorl)andener.. ..
sstaschinen und Geräte gefunden, sondern in weit
Barkerem Maße bei der Bastelei und der Aeuanfertsis
ung. - .. _

Es liegt deshalb im eigenen Interesse der Land-

wirtschaft- dem Handwerk und insbesondere dem länd-

lichien Handwerk Gelegenheit zur Entfaltung seiner
Leistungsfähigkeit zu geben", denn nur hie-r können
wir auch zur technisch-en Verbesserung kommen — nicht
aber in den Regiebetrieben

Im einzelnen hört man zum Thema qRegiebetriebe:
,,Dem Müllerhandwerk haben die zahlreichen bäuer-
lichen Schrostmühlen große Arbeitsmöglichkseiten ent-
zogen« —- das ist ein Satz, der in den Bevichten über
die wirtschaftliche Lage des Handwerks, die der Deut-
sche Handwerks- und Gewerbekiammertag vierteljähr-
lich heraus-gibt, häufig wiederkehrt. « Das Schmiede-hand-
werk klagt über die von einzelnen Landwirten, aber
auch von mehreren Bau-ern gemeinsam errichteten
Begieschmieden, das Stellmacherhandwerk berichtet,
das die landwirtschaftlichen und die Siedlungsgenos-
senschsaften neuerdings auch Wagen und Ackergeräte
lief-ern oder daß Unternehmung-en aus alten Kraft-
fahrzeugen landwirtschaftliche Wagen zusammenbauen.
Noch im Bericht über das 4. Vierteljahr 1936 wurde
mitgeteilt, daß noch in der letzten Zeit neue Ne-

_ g ie b e t r ie b e innerhalb der Landwirtschaft errichtet
worden seien. .

Bedeutet an sich schon die Tätigkeit dieser Betriebe
für das Handwerk eine Erschwerung und eine Ein-
engnng seines Lebensraumes, so wird die Lage noch
da urch verschärft, daß ein großer Teil von Hand-
werksbetrieben durch das landwirtschaftliche Entschul-
dzrngsverfsashren m Schwierigkeiten gekommen ist, also
ecnenAusgletch durch größere Aufträge sehr gut ge-
brauchen könnte. Hier ist an sich schon im März 1936
durch gemeinsam-e “Richtlinien des Reichsministeriums
für Ernährung und Landwirtschaft und des Reichs-
justizministeriums eine Bevorschussung bestimmter bar-
ablöfungssberechtigter Handwerker- und Lieferantenforis
derungen aus den der Deutschen Bentenb«ank-Kredit«
anstalt zur Verfügung stehenden Mitteln sichergestellt
worden, die teilweise bis zu 50 v. H. der Forderungen
geht. Jm Grunde genommen ist dies jedoch nur ein
Tropfen auf den heißen Stein; denn solange nicht die
grundsätzliche Aenderung durch den Abbau der länd-
lichen Begiebetriebe erfolgt, wird sich die Lag-e des
Handwerks in ländlichen Gebieten nur verhältnis-
mäßig wenig verändern. »Das Schmiedehandwerk«
—- so hieß es noch im 2. Vierteljahresabschnitt 1936 —-
,,leidet noch unter den Schwierigkeiten,.die ihm durch
die um: und Entschuldungssverfahren der Landwirt-
schaft erwachsen sind. Alle Bemühungen des Schmiede-·
handwerks, durch Vereinbarungen mit dem Reichs-.
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nährstand die dem Schmiedsehandwerk sehr schädliche
Regietätigkeit der Bauern und Landwirtschaft zu be-
seitig-en,.scheiterten bisher an der Ablehnung der ein-
zelnen Landwir-t-e, die Regiebetriebe unterhalten.“
In neuer-er Zeit zeigen sich nun aber auch noich

gewisse strukturelle Verschiebung-en, die es an sich
immer geben wird und mit denen auch das Hand-
werk immer wird rechnen müssen. So wird berichtet-
daß die Bauern, die früher gern »durch “Neubauten
ihren Wagsenpark ergänzten, mit dem Kauf von land-

--Seteneug.de«k« « . _ „gisggabrgang. HAVE--.-- —- .-

wirtschaftlichen Mas inen beschäftigt finh.“ An sich
hätt-e hier das Stelrnacherhandwerk durch die zeit-
weilige Ausnahme landwirtschaftlicher Maschinen eine
gewisse Ausgleichsmöglichkeiit gehabt Diese ist ihm
jedoch dadurch wieder genommen worden, daß Sied-
lungs- und landwirtschaftliche Genossenschaften sich
ihrerseits mit weit größerem Erfolg dem Verkan von
Ackergeräten und Maschinen zuwandt—en. Und diese
wurden dann wieder großentieils in Regiebetrieben —-
wenn es notwendig wurde —_—— repariert. I.B.D.

Arbeitstagung der sclilelisklien nannwerlrersiinrung
Wi-. Am Montag, dem 1. Februar, traf sich Schle-

fiens Handwerkerführung zu einer inhaltsreichen Ar-
beitstagung, die sich in drei Hauptabteilungen glic-
herte. Um 11 Uhr fand eine Drei-Kammer-
t a g u n g , also eine gemeinsame Aussprache über
aktuelle Fragen im engeren Kreise der drei schlessifchen
Handwerksiammerpräsidenten mit ihren Mitarbeitern
statt. Um 13 Uhr begann im Adolf-Hitler-Saal die
Kreishandwerksmeistertagung aller schle-
sischen ereishandwerksmeifter im. Beifein der Kam-
merpräsidenten und deren GeschäftsführeU Die Kam-
merpräsidenten und Kreishandwerksmeister nahmen
dann um 15 Uhr an ein-er Arbeitstagng der
mittelsehlesi schen Obernreifter teil. Alle
Tagungsteilnehmer trafen steh dann gegen 191 Uhr im
Festsaal des Hauptbahnhosses zu einem Kamerad-
schaftsab-end.

Im Meisterziurmem »

Arn-sprache- her _
nammerpeiiswenten und fielmüfisführer.
Im engeren Kreise wurden im Meisterzimmer der

Hand«werkskammer zu Breslau über eine Reihe wich-
tiger nnd aktueller Fragen gesprochen. Teils handelte
es sich um Vorbefprechungen für die anschließen-den
Tagungen mit den Kreis-handwerksmeifternund mit-
telschlsesisschen Obermeistern, teils um Herbeiführung
einer grundsätzlichen Ueber-einkauft bei der Behand-
lung wichtig-er Anordnung-en Unter Leitung von Lan-
deshandwerksmeifter Bittner wurde das inhalts-
reiche Programm kurz und sachlich durchgearbeitet, so-
daß es möglich war, nach Ablauf der vorgesehenen
Zeit Zur Tagung der Kreishandwerksmeister zu gehen.

Im Adolf-Hitlser-»Saal: _

. nie neeislmndwerlnmeilter
lnreklten lud offen aus.

Die Tagung der Kreishandwerksmeister hatte ihre
ibesondere Rote dadurch, daß sich die Kreishand-
werksmeister offen über das, was sie besonders be-
wegt-e, aussprechen- konnten. Von dieser Aussprache

‑. wurde reichlich Gebrauch gemacht. Sie führte aus«-) zu
dem positiven Ergebnis, daß überall in Schlesien der
gute Wille zu einer energischen Aufbauarbeit vorhan-
den ist und daß man über-all seitens der Kreishands
swerksmeifter bemüht ist, irgend-welche Differenzen, die
znnr aus Mißverständnis entstand-en sein können, zu
beseitigen. Zu den wichtigsten Problemen gehörte die
Lehrlingsfreisprechung und die Verleihung von Mei-
sterbriesen Hierbei berichtet-en einige Kreishandwerks-
smeifter über ihre Erfahrung-en in ihrem Kreise. Be-
sonders bemerkenswert war der Bericht des Kreis-
handwerksmeisters Bock- Haynau, der bereits früher
die 13 Innungen seines Arbeitsbereiches zusammen-
gezogen hatte und mit etwa 150 Lehrlingsausnahsmen,
ähnlich viel Freisprechungen und Berleihungen von
‘10 Meisterbriefen in ««-«Gegenwart: aller «· Obermeister
eines-gediegene— Handwerksfeier durchgeführt hatte. Mit
grpsßers Sei-ge beobachtet man das Wiederanwachsen

von Regiebetrieben ans dem flachen Lande, die dies-
halb unverständlich sind, weil von zuverläsfsig rechnen-
den Betri-eb-sinh-abern, die ihr-e Regiebetrisebe aufgelöst
hab-en, rechnerisch festgestellt wird, daß sie günstig-er
mit der Auftra«gsertseilnng an Handwerksmeister als«
mit Regiebetrieben abschneiden.
Die Leitung dieser Krieiishandwerksmeistertagung

hatt-e ebenfalls Landeshandwerksmeister B ittne r, der «
in Rückblick und Ausblick nachw-ies, daß die Lag-e dies
schlesischen Handwerks var allen Dingen dank dies
Verständnisses und der Hilfe unseres Gauleiters
Wa gne r und auch des Gaulseiter-Stellvertreters
Bracht dem schlesischen Handwerk gegenüber durch-
aus hoffnungssreudig ist. Der Landeshandwerksmeister
dankte seinen Kreishandwerksmeistern für ihre Treue
und für ihre wertvolle Arbeit. «

Im Adler-Saal: . g «-

Die mittellmlelifmen over-meiner
erhalten Himtlinien frir ihre Arbeit

Für die Oberweistertagung waren fünf Vorträge
festgesetzt. Syndikus Dr. Kli n g f p o r berichtete über
die Arbeitstagng der Lsandeshsandwerksmeister, Kam-
merpräsidenten und Reichsinnungsmeister, die am
21. und 22.. Januar in Berlin beim Reichsstand des
Deutschen Handwerks stattfand. Den Inhalt seiner gut
insormierenden Ausführungen hatten wir bereits in
der vergangenen Nummer von »Schlefiens Hand-
werk« im Bericht über die Tagung veröffentlicht
Der Geschäftsführer des Landeshandwerksmeisters.

Dr. Schmidt, sprach über Fragen der Arbeits-
beschafsung, wobei er mit Genugtuung ver-kün-
den konnte, daß im allgemeinen die dreizehn schlen-
schen Landeslieferungsgenossenschaften einen guten
Fortschritt machten. Daß überhaupt die handwerklrchen
Lieferungsgenbssenschaften höheren Orts gut anerkannt
werden, ging erst in den letzten Tagen wieder dar-aus

hervor, daß die Reichszeugmeisterei der RSDsAP. d:e

handwerklichen Arbeiten der Lieferungsgenossenschafs
ten durch Unterschrift vom Reichsschatzmeister Schwarz
vertrag-lich anerkannt hat« Rotwendig sind. weitere
sachliche Schulungen und gerade in den Arbeiten von

Lieferungsgenosssenschaften eine Heranbildung von Spe-
zialisten. ·

Syndikus Dr. S to b ra wa sprach über Bau-
trägergesellschasten. Dieses vollständig neu-e Gebiet

werden wir seiner Wichtigkeit wegen in einem »Son-
derartikel ausführlicher behandeln, da eine hinreichend
umfassende Aufklärung über dieses Gebiet im Rahmen
der Berichtersstattung nicht möglich ist.

Syndikus Dr. Maciejewski besprach Jn-

nungss und Kreishandwerkerschaftsfras
gen. Anhand her Erfahrung-en seiner Praxis auch?

nete er ein Bild der Zuständigkeit der Obermerster und

.her Kreishandwerksmeisten Im Berlaus seiner Aus-

führungen klärte er eine sehr große Menge von Fra-.

gen, überdie immer noch M ßverståndwisfe vorher-r-
schem auf-sodaß angenommen werden kanns daß die
Ausführungen von Dr. Maciejewski zu einem. wert-»
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vollen Vorwärtsschreiten auf-« dem- Gebiete der Ver-
waltung im Handwerk führen werben, '

Dipl.-·Jng. Piest sprach in Vertretung des be-
urlaubten Displ.-Jng. Flacker über- die-. SüdostsMesse
in Vreslsa-u. Das Handwerk wills sich an der ersten
Vreslsauer Messe in größerem Umfange beteiligen und
zwar, weil das Handwerk sich proipagandistsisch zeig-en
will und, auch, weil- es mit-arbeiten will an dem wirt-
schaftlichen Aufschwung im Südosstraume des- Reiches.
Auch dieses. Gebiet wird ‚in nächster Zeit wiederholt
in ,,Schl-esiens Handwerk« behandelt werden, sodaß
im Rahmen der heutigen Verichterstattung nichts wei-
ter darüber berichtet zu werden braucht. .

An. bei: Arbeitstagung der Obermzeisters nahm Gau-
«l)a.n·d«werkswalter K a u de wi tz teil.

· vordildlitlie Fraun-Mast
zwilchen beanstnntundr Handwerk

Den- Höhepunkt der Stoßen Arbeitstagungz im schle-
fließen. RUDOer bilde “3.. W VCfUckZ des O» ANDng
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Das hier abgebildet-; Oel-

gemäße überreichte Ober-

bürgermeister Dr. Fridrich

dem schlesifchen Handwerk

als Freundschajigbewejg.

 
wie: ·. Riawemreßlml:

 

meistersder Lend-e3h«auptstgP-t Biere-Blatt- m. Dis-L tut i. ch-
Dier Oberbür«g-,ermseifter;- " der- wie, bei? "«L"a-t.1.deshgtx,dwerk-sxsx
Meister- in- SS,-Füheexgu-nüexms erschienen «Iixlnrgs«"wnrde»
dem Landeshsandwerksyfeeistee Zxxl Befgkiifstlt der-— Idee-;
meistertegung im Adieu-»Spiel; sehr ' herzlich-T "ws.i;I-Ik.em-s.g
wen geheißen Landes-bandYie.x;-ksmeister;. Vif t t .u,e«.r».s.
dankte dem O.b-erbürgerms.et:s.txer" tin-seinen Bei-ech» bemr
Breskauer und schlestseheL " Hand-Werk 111.11.579052'f‘ßimi’l
Hoffnung A.«u.sdru,ek2- daß esspfdems Hg.nd.werkis"bestritt-et-
würde, bei den« in Aussicht· stehenden größeren« Bau-
Ppklhaben sein schöpferischseä Können unter Beweis Zu-
te en. '

Oberbürgermeister Dr. Fridrich überreichte dem
schlesischen Handwerk ein Oelgemälde vom Vreslauer
Rathaus. Jn einer sehr herzlich-en und freundschaft-
lieben Anspruch-e betonte der- Oberbziirgiermeister, das-
er dieses Bild von- dem ehrwürdigeu Vreslauer Rat-
haus dem Handwerk- mit besonderer Freude übergehe
weil gerade das«"-schön—e Breslauer athauseinherrs

lich-es Zeugnis hsgndwetklicben Könnens sei« Der Ober-
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dürgermeister erinnerte sich bei seiner Ansprache der
kürzlich im Rathaus veranstalteten Einbescherung von
200 armen Kindern durch das Breslauer Handwerk.
Seine Ausführungen gipfelten indem aufrichtigen
Wunsche, stets mit dem Handwerk und besonders den
schöpferi ch arbeitenden Kräften im Handwerk ein
ukst rbeitss und Freundschaftsverhältnis zu er-

en.
Sichtbar ergriff-en von dem vorbildlichen Freund--

schaftsbeweis des Oberbürgermeisters der Stadt Bres-
lau dankte Landeshandwerksmeister Bittner dafür
und versicherte dem·Oberbürg-erm·eister, daß das Hand-
werk immer dafür sorgen werd-e, durch schöpferische
Arbeiten und kulturelle Leistungen unter Beweis zu
Hellen, daß das Handwerk ein würdig-er Freundschafts-
partner bleiben wird.

bauamlsleiiern Sireitsiliwerot37 Jahr
- ‑ X - Am Sonntag, dem

- ’ 7. Februar, feiert
Eng. von Streit-
schwer dt, der

' Leiter der Haupt-

 

 

 Pandel der Gau-
eitung »der NSD--
AP., seinen 37. Ge-

burtstag. Wir ge-
denken seines un-
ermüdlichen Wir-

· "- ssssz kens und entbieten
ihm die herzlichsten
Glückwünsche. Im
Jahre 1935 wurde
Gauamtsleiter von
Streitschzwerdt von

« Gauleiter Josef
" Wagner als poli-

tischer Führer von
Handwerk und

, ._ _ Handel nach Schle-
W " sien berufen, wo er
mit Tatkraft deren politische Ausrichtung als vor-
bringlichste Aufgabe erkannte und auch durchführte.

Handwerk .
und neue Elirengeriiliiiorvnung.·
Der Neichsstand des Deutschen Handwerks teilt mit:

Wie durch Mitteilungen in der Presse bereits be-
Iannt ist, hat der “Reiche: und Preußische Wirtschafts-
minister durch Erlaß vom 21. 1. 1937 bie Einführung
einer Ehrengerichtsordnnng der gewerblichen Wirt-
schaft verfügt. Während bisher nur das Handwerk
eine berufsständische Ehrengerichtsbarkeiit besaß, haben
ietzt also auch die übrigen Gruppen der gewerblichen
Wirtschaft die Möglichkeit, gegen solche Mitglieder
kehgengerichtlich vorzugehen, die die Verufsehre ver-

en.

Das Handwerk wir-d von der neuen Ehrengerichtss
ordnung nicht berührt. Für die in der Handwerksrolle
eingetragenen (bezw. die nicht eingetragenen, aber

zum Halten und Anleiten von Lehrlingen berechtigten)

Handwerker kommt als berufsftäiidische Ghrengerichtss
barkeit nach wie vo-r.allein die handwerkliche Ehren-
perichtsbarkeit in ‘Betracht, die in den Vorschriften der
Ersten Verordnung über den vorläufigen Aufbau des
deutschen-Handwerks vom 15.- Juni 19311 ihre gesetzliche
Grundlage hat. ’ ‑

,,Schlefiens—Handwerk«

stelle Handwerk und s

18. Jahrgang, im. 6 «

3m Feftfaal des .Hau;otb.ahsnhofs:

Iiameradlcliaftialiena
Nach anstrengender mit mustergültiger Disziplin

« durchgeführter Arbeitstagung trafen sich alle Betei-
ligten zu einem Kameradschaftsabend im Festsaal
des Breslauer Hauptbahnhofs, wo bei den Klängen
von Musik die einzelnen Ob-ermeister oder Kreishand-
werksmeister sich gegenseitig kameradschaftlich unter-
halten konnten. Was während der Arbeitstagsung we- ·
en der Kürze der Zeit nicht durchgsesprochen werden
onnte, kam hier zur Aussprache.

Der Obermeister der Breslauer Töpfer- und Ofen-«-
- fete3=3nnung D ietr i ch, erfreute neben der anwesen-
Pers Kapelle durch den Vortrag Lortzing’schser Opern-
ie er.

vereinlieitliiliung der lelirlingirolle
bei den liandwerliiliamniern

Der Reichsstand des Deutschen Handwerks führt seit
Anfang 1936 halbjährlich auf der Grundlage der«
Lehrling-srolle der Handwerkskammern statistische Ers-
hebungen über den Bestand an Handwerkslehrlingen
durch, die für eine planmäßige Berufsnachwuchspolitik
und insbesondere für die Maßnahmen zur Sicher-
stellung des Facharbseiternachwuchses im Rahmen des!
zweiten Vierjahresplanes von großer Bedeutung sind..
Um diese Erhebung-en auszubauen, um insbesondere-.
genaue Angaben über die soziale Herkunft, die Rassen-
zugehörigkeit, die Zahl der Lehrling-e, die beim Lehr-
meister in Kost und Wohnung aufgenommen sind..
u. a. m. zu erhalten, hat der Neichsstand des Deut-
schen Handwerks Schritte unternommen, die Lehr-
lingssrolle bei allen Handw-et-kskamm-ern einheitlich ·zu.
gestalten.

Beratung-stand des neiiliisianres
auf der Leipziger messe.

Während der Dauer der Leipzig-er Friihjahrsmesse
(28. Februar bis 8. März) unterhält der Reichsstands
des Deutschen Handwerks wieder einen Auskunfts-
und Veratungsstand auf dem Gelände der Technis-
schen Messe und Baum-esse in Halle 20. Der Vera-
tungssstand dient sämtlichen die Messe besuchenden
Handwerkern zur Beratung- in betriebstechnischen und-
iswirtschaftlichen Fragen, über Beteiligung des Hand-
werks als Aussteller und jetzt zum ersten Male auch--
über Ausführsragen und zum Nach-weis bestimmter-
Erzeugnisse und Aussteller.
Zusammen mit dem Deutschen Handwerksinstitut

veranstaltet der Reichsstand für die Leiter und für die;
Vertrauensleute der Gewerbeförderungsstellen Ars-
beitstagungen. Die Arbeitstagung für die Leiter fin--
det am Freitag, dem 5. März- um 10 Uhr (voraus-
sichtlich im großen Sitzungssaal der Handwerkskammer
Leipzig, Lessingstraße 7), statt. Die Tagung für die
die Leipziger Messe besuchen-den Verssrauensleute deu
Gewerbeförderungsstellen, an der alle in Leipzig ans-
wesenden Vezirksinnungsmeister, Kreishandwerksmeks
ster und Obermeister teilnehmen können, ist für Frei-
tag- den 5. März, um,15 um, vorgesehen Die Teil-
nahme an der Tagung, bei der auch die Leiter der
Gewerbeförderungsftellen anwesend sind, mußder je-
weiligen Gewerbeförderungsstelle gemeldet werden, die-
die Mel-düngen an das Leipziger Messeamt weiterg·ibt.
Am Donnerstag, dem 21. und Freitag, dem 5. Marz-

vormittags veranstaltet das Leipziger Meßamt sur die-

Vertrauensleute besondere Führungen durch «die Messe-
Die Teilnahme hieran muß-— ebenfalls der jeweiligen
Gewerbeförderungsstelle gemeldet werben.
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- venunziantm - .
Frau Zickedraht läßt ihre Kleider gewohnheits-

mäßig von Schwarzarbeitern machen. Frau Lehmann
weiß das, aber sie zeigt es nicht an. Sie ist doch keine
Denunziantin !
Funke pfeift auf die Bestimmung-en über Sonn-

tagsruhe oder Arbeitszeit Sein-e Kollegen ärgert
das, denn es kostet sie Kunden, also barezs Geld,
aberlk soll man Funke anzeigen? Unkollegial sein,
sich als Denunziant brandmarken lassen?

Eiermann macht ein neues Geschäft auf. Ohne
Genehmigung Es wird sich schon finden. Und wenn
ihn ein-er denunzieren sollte —- Eiermann hat die
größte Klappe der ganzen Gegend. Er wird schon
dafür sorgen, daß von dem Denunzianten kein Hund
mehr ein Stück Brot nimmt. -

Die Bei-he läßt sich beliebig verlängern. »Der
größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt
der Denunziant!« Wer kennt es nicht noch. aus der
Kriegszseit, das liebliche Sprüchlein?

Natürlich finden sich immer noch Leute, die Ber-
stöße anzeigen. Sind das alles D e n un z ia nten ?
Berdienen sie alle unsere BerachitungZ Denn daß
wir den Denunzianten verachten, darüber sind wir
uns doch klar? s

Es gab einmal eine Seit, da stand der Staat auf
der einen Seit-e und der Staatsbürgesr auf der an-
deren. Und dann spielte-n sie Katz-e und Maus mit-
einander. Höchste Freude des Staatsbürgers: Den
Staat und seine Diener so richtig .an die Schippe
zu nehmen. Wer das fertigbrachte war ein Held.

Wer ihn anzseigte, ein Lump, ein Denunziant.

Heute wissen wir das doch besser. Der Staat —-
das sind wir. Die Gesetz-e des Staates ——«— unser
Schutz. Wer sie übertritt, braucht nicht immergleich
ein schlechter Mensch zu sein, aber jedenfalls irrt er.
.Wenn es geht, soll man ihm das zunächst selbst
sagen,-hilft es nicht, oder ist es ein schwerer "Bserstoß,
dann muß ein -vierantwortungsbewußter lVolksge-»
nosse die Behörde verständigen. »

Wer sich mit dieser Beweisführung immer noch
nicht befreunden kann, der überlege weiter: Wenn
ich die Gesetze befolge, der andere dagegen nicht, so
hat er meist die bessere Berdienstchance Kein Kunst-
stück! Wer aber die Wettbsewierbsbedingungen eigen- _
mächtig zu seinen Gunsten verändert, der nimmt mir
Kunden, ja womöglich die ganz-e Existenz. Habe ich
soviel, daß ich den lächelnd zusehen kann? Na also.

Wozu denn die Polizei da ist? Wir wolten ihr
nicht Unrecht tun, sie kann nicht überall fein. Zumal
aus dem uns so eng berührend-en Gebiet der Spezial-
gesetzgebung, des Gewerbe- und Wettbewerbsvechtes
gibt es so unendlich viel, was nur der Fachmann,
spder direkte Wettbewerber, bemerken und überwachen
kann. Es ist sein eigener Schade, wenn er sich für zu
gut hält, die Organe des Staat-es auf diesem Ge-
biete zu unterstützen. Nachsicht hat hier mit »Volks-
gemeinfchaft“ oder ,,Kameradsch·aft« nichts mehr zu
tun, ob das auch noch so viel-e glauben.

. Wahre Denunzianten sind Angeber um des
Angebenswillem Menschen, dies die Wahrheit ver-
drehen oder aufbauschem um anderen mit hämischer
Freude zu schaden. Diejenigen. die aus Achtung vor
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dem Gesetz und in berechtigtem Selbstschutz den Ge-
setzesbrecher zur Strecke bringen helfen, darf man
nicht »Denunzianten« schimpfen und der Verachtung
preisgeben. Gerade im Handwerk sind sie vielmehr
wertvolle Helfer bei der Wisedereinführung einer
sauberen, ehrbaren Gesinnung, solange sie wahr und
gewissenhaft bleiben. " «

Hier tut eine innere Umstellung not. Ohne die
tätige Niithilfe aller Volks-genossen bleiben viele Ge-
setze nur ein Stück Papier. Wir erwarten, daß unser
Staat unsere Existenzen schützt. Dazu tue jeder das
feine! « Cabo.

wann darf ein Lehrmådmen kürnerlith

- untermalt werden?
In einem Geschäft, in welchem ein Mädchen Von

17 Jahren als Lehrmädchen gegen Taschengeld be-
schäftigt worden war, wurde eines Tages in der
Ladenkasse ein 50-Mark-Schein vermißt. Als die Lehr-
herrin und ihre Tochter das Lehrmädchen körperlich
untersuchen wollten, war das Lehrmädchen damit nicht
einverstanden Die Lehrhierrin nnd ihre Tochter mach-
ten glieichwohl den Versuch, das sich sträubende Mäd-
chen zu untersuchen; bei dieser Gelegenheit wurde dem
Mädchen ein Teil der Wäsche zerrissen. Das Mäd-
chen entfernte sich aus dem betreffenden Geschäft, da
man ihm Diebstahl vorgeworfen habe. Während das
Arbeitsgericht den Anspruch des Mädchens aufErsatz
für die zerrissiesne Wäsche und Taschengeld abwies,
sprach ihm das Landesarbeitsgericht in Gleiwitz Er-

— satz für die zerrissene Wäsche, nicht aber für Taschen-
gseld zu und führte u. a. aus, diesLehrherrin sei«zu
wei«t-g"ega·ngen,« indem siesgewaltsam gegen das«Mad-.
then. vorgegangen J sei, ohne fernmündlich polizeiliche
Hilfe herbeizurufen, was möglich gewesen sei. Es habe
aber-"fein triftiger Grund für das-Mädchen vorgelegen,
die - Untersuchung abzulehnen. Die Lehrherrin durfte
das Mädchen ohne ««Gewaltanwendun·g untersuchen;
von einererheblichen Ehrverletzung könne«-nach sLage
der Sache nicht die Rede fein. -

Willißl'll'flflßll litt Bktslillltk Handwerke

- Rosenmontag
8. Februar IM, 20 llhr. in alten
Räumen o.5t1thigkiate,mokggnau.
(Straßenbahnlinien · "

Künstletische Darbietungen —- Preisausschreibem
»Wieoiel Semmeln hat der Bäickerlehrling in seinem
Reim“? —- Die Tombola i.t heuer „gang groß« «--
Tanz — Unterhaltung —-.- Freude — Kameradschast

Eintrittgskarten - s. .-
bei den Jnnungen undder Kreishandwetterschasp _ .« s

(Eintrittspreis Vorderfan 60 Pf.. Abendkafse 70 Pf- =ä
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 ·-VI-
Ministerpräsident Generaloberst Gso r i ng zeigt
großes Interesse für handwerkliche Arbeiten auf-der
Ansstellungsder TGriinen 4Woche Unser Bild »s3eig«t
Pg. Göring in Veglsjeiitnngides Leiters des Deutschen
Handwerks inder DAF. Paul sIII-alter bei der
Vesiehitsignng einer Neuerung an einer Stellmacher-

- arbeit.

 verstand-Mag Oder _ ·
spvliandwernstmmmer »in see-lau .-
Am Donnersta«g,z den« 28. Januar-d. .33, trat der

Vorstand;sdier Yandwerkskammerszu Breslsau zu einer
Sstzunig zusammen, tun-zu dem Haushnktsiilmt für.
deÅs Sehr 1937/88 Stellng zu nehwenssjstie Mehr-;
ständige eingehende Durcharbeitung Edles Jensbul

timmig ksein Einverständnis erklärte ._ ’
Jm Anschluß an die Durcharbeitung des »Jens-

haltsplanes nahm der Vorstand noch Kenntnis non
im dersean Vermögensbestand der «Fz»·a«n«dwerks-
· ammer. .

Immng iiiik tut-machen ż
‚ Im Rahmen- der Meisterkurse an derBreslauer
Handwerkerschule findet -in-«—den Nianaten EMärz bis
Juni 1937 ein Vorbereitungskursus für die Meister-
Prüfung ffder-Ecszteiimacher statt. Voraussetzung ist, daß
{ich die erforderliche Mindestteiinehmerzahl von zehn
meldet. Nach denErfagrungen bei den Meisterprüss
hingen in den letziten ahren ist das anzunehmen ;
denn die fachlich·-itheoretssiche« Schulung Ader jungen
«.Stellmacher, die die Meisterprüfung able«gen.wollsen,
muß mit allen “mitteln" gefördert werd-en. Der Vor-
Bereistungskursus wird als Wothendlursus durchge-
führt. Es wird also jedem Teilnehmer möglich fein,
rauf Sonntagfahriarte ohnenennenswerten Arbeits-
zei-tverlust, nach Breskau zu kommen.

·,,, Sam i e its-H ans-d we r k “

ones hatte sites .-«Eeae.btiis. Thais-der- M teudsdinskf

. IV. "·SUh·VgGyz.im. III

wieviel Seinerein "hat Tier Bäcker-
- um in seinem mm:

Wie es schon Zur Tradition geworden Eist, hat die

Krieishandwerkerschaft ""V:-;eslau für das »Win«tertre.ffen

der Vreslauer Handwerk-e auch in diesem Jahre eine
.Pr-eisaufgabie gestellt. Ein ·"Väckerl-"e«hrlingträgt einen
Korb Semmeln Wieviel Semmeln sind nun jim
Korb? Die besten Lösung-en werden »·prämsiiert.«·-D-ie
·"Preisaufgabe ist auf der Eintriittskairte enthalten.

Das Wintertreffen der Breslauer Handwerk-e findet

kam 8. Februar 1937 wie alle Jahre-in Morgenau »in
»den --,,-Sch1esier-Sålen« statt. _ Die beliebt-e Tombola
ist-dieses Jahr »an sgroß«.-·Die künstlerischen Dar-
sbietttngen enthalten su. s·-a. sfehr schöne spTanzgrsuppen
und Ballettvorführungen.YEintrittskarsten flsinid »in-»den
Jnnungsbüros, bei der KreishandwerkerschaftxVreslzau

kund ---— falls noch Platz — and-er Abendkaffe er-
-hrksctnch,« -

.96 --5tundensvanpelwociie.sz
Zur Arbeitszeit-frage ihat .:d«er Reichsarbeitsminister

in veinerEntscheidung über die 96 Stunden-Doppel-
swochesStellunggenommen. Der Minister betont, daß
durch die tarifliche Festsetzung der ·218-kStundenw-oche
zum Ausdruck komme, daß an dem Grundsatz des
Achtstundentages festgehalten wird. szieser « Grundsatz
swerde micht dadurch verletzt, daß der san« reingehen
sWerktagen - eintretende Ausfall »von Arbeitsstunsdesn
dudch Mehr-arbeit an anderenWerkstagen Oder gleichen-
oder folgenden Woche ausgeglichen wird, Soweit eine
tarifliche Regelung nicht ausdrücklich Abweichendes
bestimmt, sei somit gegen die Einführung s der «967
Stunden-Doppelwiache im Rahmen der Vorschriften
der Arbeitszeitordnung sauch dann nichts einzuwenden,
wenn die wöchentliche Arbeitszeit in dar Tarifo·rd-
nung grundsätzlich anf Its Stunden begrenzt ist«-Die
Frage verliere übrigens dadurch an Bedeutung, Tdiaßs
in neuen Tarifosrdnungen nach -" den jüngsten Rund-
erlassen des Ministers szu verfahren und die Arbeits-·-
seit möglichst eng an die Arbeitszeitordnung anzuzi-v
Passenssei. _ «

sileuet dem-Mutes net-werd
Der Leiter-des Deutschen ITHandwerks in der "—D«AF,-,

Vg. Walten zeigte am 26. Januar 1937 kurz-Mar-
morsaale des Berliner Zoo Vertretern der Partei, des
Staates und des Handwerks die Mitstervorsührung
ein-es neuen Briauchtums für das deutsche Handwerk.
WiePgUWaiter in seiner Anspruch-e mitteilte, han-
delt es sich um Anregungen, die dazu dien-en,szdas
Gute im alten handwerklichen Branchtum mit-dem
nationalsozialiftischen Geist ·zu verbinden. Unter den
Besuchern sah man-zu.«sa. Reichsorganisationslesijter Dr.
Sei), Reichsführer "SS. und Polizeichef Hinsin [er ‚
Neichsamtsleitxer -v. Ren«t-eln, Ministerialdirekwr
Dr. Wienbech Von ··«Vertretern des --schlesischen
Handwerks waren unter den Zuschauer-n szu sehe-n
Landeshandwerksmeister Bitt-user gund ·Gauhand-
werkswalter “Sinai: e«.w·istz . ' »
Die Grundgedanke-n der straff durchgefuprten Vor-

führtmg, bei der -«:-Lehrlingsarefund-mein Freksprechungen
und Meist-ersane-rkenuungen gezeigt wurden, liean
darin. daß nicht zu oft derartige feierlicheAkte in
kleinstem Reihtnen stattfinden sollen-, sondern vielmehr

Ikreisweise für alle Handwerie zu Ostern nnd im- Herbst.

Die Verpflichtung-erfolgte ziehet der gesenkten Fahne
der DREI-. nnd pzwar dsurchspsstzandschlag mit-dem je-
weiligen Oberweisterdes betreffen-den«Handwerks «
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Auonume Antrage-i u. solche von Nichtbeziehern wevd.
nicht beantwortet Rückwvrto ist fürsorglich bei-zufügen

 

- , 133. Reif am sinkt-ach .
Frages: Jonvember letzten Jahres wurde der

Rohbasu meiner neuen Tischlerwerkstatt fertiggestellt.
Als Bedachung wurde vierzinsktes Pfannenblech benutzt.
Fenster und Türen wurden Ende Dezember eingesetzt.
Mitsdem jetzt einsehenden Frost zeigte es sich, daß die
Innenseite des Zinkdaches mit dickem Reif besetzt war.
Triat durch Sonnenbestrahlung eine Erwärmung der
Außentemperatur ein, so löste sich der Reif und ging
in ein-e stark-e Tropfenbildung über. Ist diese Erschei-
nung auf die Bsaufeuchtigskeit zurückzuführen, also nur
vorübergehend, oder trägt das verzinkte Pfannsenblerh
die Schuld? Ich beabsichtige, um diesem Uebelstand
abz«uhelsen, an der Unter-kaute der Sparren ein-e 20 mm"
starke, gespundete Holzdiecke anzubringen Es würde so-
mit zwischen Holzdecke und Zinkdach ein sca. 15 cm
hoher Hohlraum entstehen. Würde durch diesen Zwi-
schenraum die Reifbildung aufgehoben werdens Oder
gibt es andere Möglichkeiten, diesem Uebelstande ab-
zuhelfen? Ist eine Holzdecke für eine Tischlerwerkftatt
überhaupt zulässig? Die lich-te Höhe des Werkraumes
beträgt: 3m bezw.3.,40 m. O.K. in Kl.Sä. bei Bresl..
A n t w o rt: Leider fehlt in Ihrer Anfrage eine ge-

naue Beschreibung der betr. Baulichkeit bezw. eine
Skizze. Wir entnehmen-aus Ihr-er Anfrsage, daß es
sich um ein Werkstattgebäude handelt, mit einem-schrä-
gen Flachdach steigen-d von .8m auf 3,40 m. Die Zink-
pfsannen sind auf Sparren verlegt und 15 cm hoch. Das
Bereier der Dachunterseite von innen ist in Ihrem
Fall in erster Linie eine Folge der noch im Neubau
dorhandenen großen Mengen von Feuch-tigkseit. Sie
müssen aber spät-erhin beim Betrieb Ihrer Werkstatt
mit. Der Bildung von Schwitzwasser oder Reif bei küh-
leren Außentemperaturen rechnen. Wirksam kann man
diesem Uebelstanid dadurch begegnen, daß man die
warme CRaumluft von Dem Zinkpfannenblech fiernhält.
Am besten geschieht dies in der von Ihnen beabsichtig-·
ten.Wieis-e, indem vion unten an die Sparren eine ge-
spundete Holz-schalung angebracht- -«wir·d.« Beim Zusam-

 

menbringen-i sdte—rselben3-:i·b·estgehtcWegs Die ·-,Gef4htzz« ; ·
daß- immer noch-warme und-feuchte Runinluftszwisschen -
Schulung und Psanneneinderkunggekkäugt und dort zu :
Schwitzwasferbildung Vepaxilassungisgitbtx Dies könnte-.-
Dann zu Fäulniserscheinungenam Gebälh bezw. der
Schalung führen; Wir empfehlen Ihn-en Daher, zu-
sätzlich zwischen Sparren und Holzschalung eine feine
teerfreäe Puppe anzunageln, die dann durch die Scha-
lung genügend Halt bekommt. So erhalte-n Sie ein-en
völlig dich-ten Abschluß des Raume-s vom Psannens
dach. Auf diese Weise werden Sie. sicher die Schwitzs
wasserbildung verhindern und außerdem noch Erspar-
nis an Heizmaterial erzielen. Es empfiehlt sich, den
entsprechenden Zwischenraum in geeigneter Weise nach
außen zu entlüften. Dies geschieht durch Anbringen
von Entlüftungsschlitzen oder andere entsprechende
-Vorrichtungen, die allerdings ohne Kenntnis der Bau-
lichten nicht näher beschrieben werden können. Auf
diese» Weise wird der Zwischenraum nach außen richtig
entluftet und es kann nicht zu irgendwelchen Stol-
kungsserscheinungen kommen.

Ihre Frage hinsichtlich der baupolizeilichen Bestim-
mungen mochten- wir » dahingehend beantworten- daß.
die-glatte Holzdecke weniger feuergefährlichist als die.
fresrliegenden . Sparren; und lsilaldenk Es steht Ihnen
chb -»frei..3uf«ätzlichaechzne5h einen Austnch des Holz-es —
mit; einem, feuerbemeabeagmittel auszuführen Ralf; _
farbe erfüllt-diesen Zweck·sre-cht gut und lann den

,,Schl"esiens Handwerk«
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Raum zusätzlich noch erheblich heller machen, als eine
allmählich dunkler werdende Holzdeckef Wenn die Bau-s
polizei die von uns angenommene und weiter oben
beschriebe-ne bisherige Konstruktion genehmigt hat, so-
wird sie ohne weiteres auch die Einbringnng einer
glatten Holzverschalung zulassen.
Für eine genauere Auskunft empfehlen wir Ihnen-

Skizzen und ausführlichere Gebäudebeschreibung an
die Technische Prüfftelle für das Handwerk, BreslIcan

i-

134. Erhöhung der Zuschläge fiir die Anlegung elektr-
Lichts ist verboten ,

Frage : Es dürft-e bekannt fein, daß 1934 Die mei-
sten Häuser mit elektr. Licht versehen wurden. So ist auch
in meinem Grundstück die Anlage ausgeführt werben.
Es kam f. Zt eine Einigung zustand, insofern,— daß

für jede Brennstelle 30 Pfg. bis heute gezahlt werben.
Jch bin in dem Glauben, daß die monatliche Zahlung
von 30 Pfg. je Brennstelle nur solang-e gezahlt zu wer-
den braucht, bis die Auslagen und Arbeitszeit Für die
gemietete Wohnung gedeckt sind.
Nun kommt der Wirt und verlangt- wie aus bei-

liegendem Schreiben ersichtlich, sozusagen als Zusatz-
miete für jede Brennstelle 52 Pfg.
Deshalb wollt-e ich höfl. ersuchen um Mitteilung, ob

' Der Besitz-er gesetzlich berechtigt ist, die Erhöhung der
Miete zu fordern. I. B. in B. Bez. Bresl.
Antwort: Die Frage der Zulässigkeit von Busch-lägen

für die im Jahr-e 1934 erfolgte Anlegung der elektri-
schen Lichtanlage hängt davon ab, ob die gesetzliche
oder die vertragliche Miete gilt. Für B. gelten die
Vorschrift-en des Reichsmietengesetzes nicht für Miet-
derhältnisse über Wohnungen, deren Iahresfriedenssi
miete AM. 800.—:— und mehr beträgt. Bei der gesetz-
lichen Miete kann der Vermieteräder die elektrische
Anlage auf eigen-e Kosten hat ausführen lassen, zur
angemessenen Verzinsung und Tilgung des aufgewen-
detsen Kapitals eine Zusatzmiete fordern, deren Höhe
im Streitfalle vom gmieteinigungCE’amt festzusetzen ist.
Sobald das Kapital getilgt ist, entfällt der Zuschlag.
Ob dies der Fall ist, hat im Zweifel auch das Miet-
einigungsamt zu entscheiden. Die baulichen Verände-
rungen zur Erhöhung des Gebrauchswertes müssen
‘auf behördliche Anordnung oder mit Z u stim m u n g
der beteiligten Mieter vorgenommen sein«
Nach § 13 des Reichsmietengesetzes in der-« neuen Fas-
sung kann-die Zustimmung des unberechtigt wider-
strebenden Miete-W - auf Antrag »des- Vermittlers durch -
das -Mieteinigungsamt ersetzt werden« Nur i soweit
trifft das Rundschreiben des. Vermieters zu. « « · -
Bei der vertraglichen Miete besteht die strenges-Be-

stimmung nicht« Da bei der-« Vertragsfreiheit nur« der
Wille der Parteien entschei—det,1 ist die Vereinbarung
eines in tragbaren Grenzen bleibenden; kleinen Zu-
schlages nicht zu beanstanden.
Die Vereinbarung eines Zuschlages von 30 Pfg. für

jede Brennstellse ist an sich bei der gesetzlichen und der
vertraglichen Miete zulässig. An dies-e Vereinbarung
ist aber auch der Vermieter gebunden, so daß er nicht
willkürlich den Satz von 30 Pfg. auf 52 Pfg. erhöhen
darf. Dies verbietet überdies die Ausführungsvserords
nung vom 30. 11. 1936 zum Vierjahresplan Danach
ist jede Erhöhung des Entgeltes, das am 18. 10.
1936 galt, verboten. Nur werter-höhende Aenderungeir
an dem Mietraum nach dem 18. 10. 1936 bilden ein-e-
Ausnahme von dem SteigerungsverboL Die Lichtanis
lage ist bereits 1934 eingebaut, sodaß sich sowohl der
Vermieter strasfälliig macht; Der einen höheren Zu-
schlag als dein des 18. 10. 1936 forDert, als auch der
Mieter, der den erhaltenen Zuschlags-bewilligt« und zahlt.
135. Bei 4 Monate Mietriirlstaudz darf ein« Hanswirt

. - - zum-Arrest schreiten : -
F r a ges- Kannein Hauswirt- eine seinstweiliges Ver-is

sügung herausbringen bei einem -.M-ietrücksta«nd von
. vier Monaten F- am. 120.-—. . -
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»Ich habe in diesem Grundstück einen Laden mit
monatlicher Miete von am. 30.— gemietet. In die-
sem Laden habe ich Werte in Möbeln von ca. man.
1500,——.

Ich bin durch dieses Verhalten des Wirt-es sehr ge-«
schädigt worden, da ich seit dieser Zeit nichts mehr
ver-kaufen durfte, wobei auch ein Teil der Möbel be-
reits verkauft war. Da ich diese Sachen zur Lieferung
nicht bald herausbekommen habie,»will mich der Kunde
lverantwortlich machen.
Kann ich den Wirt für diesen Schaden verklagen?

Muß ich die Kosten des Aechtsainwalts der die einst-
weilige Verfügung herausbrachte, tragen?

W. K. in F. Bez. Vresi.

Antwort: Ein Mieter, der mit dem Msietzinse
für vier Monate im Verzuge ist und damit einen
Grund zur Kündigung des Mietverhältnisses ohne
(Einhaltung einer Kündigungsfrist gegeben hat, dürfte
es dem Vermieter nicht ver-argen, wenn dieser sich ge-
gen den bereits entstandenen und den weiter drohen-
Den Veslust nach Möglichkeit schützt. Der Vermieter
muß auch den Arrestgrund und den Anspruch genügen-d
glaubhaft gemacht haben, da andernfalls das Gericht -
nicht die beantragte, einstweilige Verfügng erlassen
haben würde. Sie selbst haben dieses Vorgehen ver- "
schuldet und können den drohenden Schaden durch Zah-
lung abwenden. Ein Anspruch auf Schadens-ersah ge-
gen den Hauswirt, der sich nur des ihm zustehenden,
gesetzlichen Schutzes bedient hat, steht Ihnen nicht zu.
Auch haben Sie die Kosten Der, einstweiligen Ver-
fügung einschließlich der Rechtsanwaltkosten zu tragen,
weil Ihr Mietrückstand und Ihrs Verhalten die Ver-
fügung veranlaßt haben. FA«

136. Anfertigung einer Bauzeichniing
Frage: In der Absicht mir eine Wohnung zu

bauen, gab ich für die Anfertigung der Bauzeichnung
den Auftrag einem mir bekannten Vauzeichner.

Inzwischen habe ich erfahren, daß Die in Auftrag ge-
gseoene Zeichnung schwerlich von der Vaubiehörtde, der
die Zeichnungen zur Prüfung vorgelegt wer-den, ange-
nommen werden Dürfte. Andererseits wird- wieder das
Gerücht, daß die Bauzieichinungen nicht angenommen
werden, die von nicht öffentlich geprüft-en Anfertsigern
aus-geführt finD, in Abredie gestellt. Der mir bekannte ‘
Vauzeichner hat sein Gewerbe seit-Z Iahren ange-
meldet und fertigt seit 1910 Bauzeichnungeii an, ist
bereits 55 Iahre alt und hat« sich die Kenntnisse durch
Selbststudien angeeignet, ohne aber in der Handwerks-s ·«
rolle eingetragen zu fein. - -

Wenn-es zutk-ifft,sdaß Zeichnung-en Diefer Art nicht «
von den Vaubehsörden angenommen werden-, kann ich
dann _meinen Auftrag zurückziehen, ohne kostenpflichtsig
zu ‚fein? Trifft das zu, daß nur öffentlich geprüfte
Vanmeisterseit dem 1. 2. 1937 Vauzeichnungen an-
fertigen dürfen und in der Handwerksrolle oder in
irgend neiner anderen Fachorganisation eingetragen
sein müssen? - . I.· St. in Sch. Bez. OS
Antwo rt: Mindestens bis zum 1. Februar d. I.

ist der betreffende Techniker (V-auzeich-ner) berechtigt
ohne Zugehorigkeit zur Reichskulturkammer Vauzesichs
nungen anzufertigen und die Vaupolizeibehörde muß
die»8-eichnungen annehmen und darf sie nicht zurück-
werfen. Auch uber den angegebenen Termin hinaus ist
der Technik-er berechtigt, Genehmigungsunterlagen an-
zufertigen, wenn er bis zu diesem Termsin einen An-
tmg Zur Aufnahme in die CReichä‘fultnrfammer gestellt
hat, auch wenn hierüber noch nicht entschieden ist. Der
Vauzeichnen brauchte in die Handwerksrolle bisher
Fmcht eingetragen zu sein. —A-ach der Anordnung über
den Beruf des Architektsen vom 28. 7. 1936 dürfen in
«Z«,U.kUUft nur freiberuflich tätige Architekten und bau- -
gewerblich tätige Architekt-en, wie Cliianrer‘meifter, Zim-
mermeister und.HB.atimeister,--bezw. .«s-olcheUnternehmer, «-
Die ohne eine Meisterprüfnng abgelegt zu haben, über ·
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ihre zuständige Innung die Genehmigung hierzu er-
halten haben, Vauvorlagen anfertigen. Die für die-
Vaugenehmigungsbehörden bestimmten Pläne sind vosi
dem Architekten als Planverfasser unter Angabe des
Wohnortes und der «Art der Erfassung durch die Reichs-
kammer zu unterschreiben Mit Rücksicht Darauf, daß
das Verfahren zur Aufnahme in die Reichskammer so-
bald noJ nicht abgeschlossen sei-n wir-d, werden sicher- «
lich noch auch in den komm-enden Monat-en die Van-
genehmigungsbehörden Zeichnungen auch solcher Van-
geschäftsinhabser und Techniker annehmen, ‚Die sich noch
nicht als zur PT-anunig zugelassen ausweisen könnåin

. t.
137. Radfahrerin verschuldet Verkehrsiinfiall.

Frage: Gegen 5 Uhr nachmittags fuhr ich mit
meinem Motorrad nach G. Kurz hinter der Stadt be-
merkte ich vor mir einen Wagen und neben dem Wa-
gen eine Nadfahrerin Auf mein Hupen mit dem
Voschshorn fuhr der Wagen scharf rechts ran, ebenso
die Radfahrerimselbige blieb aber immer neben dem
Wagen. Da die Straße dort 6——8m breit ift, blieb für
mich zur Ueberholen ein Raum von mindessten 11m
Breite. Als ich nun im 25 km-Tsempo vorbeifahre, biegt
die Radfahrerin plötzlich ohne ein Zeichen zu geben,
nach links quer über die Straße, mir direkt vor das
Motorrad. Um nun die Frau nicht zu überfahren, riß
ich die Maschine nach links herum und landete im
Straßengraben Durch mein langsames Tempo war ja
der Sturz nicht so schlimm, und habe mir nur das
linke Hand-gelenk verstaucht, mein-en Mantel total zer-
rissen und das Motorrad schwer beschädigt. Der Frau
ist überhauptnichts passiert. Ich wollte sofort die Poli-
zei holen lassen, hab-e mich aber von der Frau über-
reden lassen, da sie mich bat, Die Sache doch nicht un-
nötig teuer zu machen; denn sie müßte ja doch den
Schaden tragen. Ueber den« ganzen Vorfall habe ich
seligen, Die Die Sache einwandfreii gesehen haben. Als
ich nun gest-ern bei den Leuten war, fagte mir Der Ehe-
mann der schuldigen Frau, er hat die Sache seiner
Haftpflicht gemeldet und was seine Frau versprochen
hat, geht ihn nichts an, und die Frau ihat nich-ts, das
gehört alles ihm.
Wie ist die Rechtslage-? “R. T. in G. Bez. BresL
Antwort: Es ist bedauerlich, »daß Sie durch die

Unsachtsamskeit der Nadfiahrerin Schaden erlitten ha-
ben. Die Radfahrerin hat weder die nach dem allge-
meinen bürgerlichen-“Recht, noch Die nach Dem Straßen-

«· « Verkehkskecht erforDerIiche Sorgfalt-beachtet Nach der
Aeichsstraßenverkehrsordnung hat sich jeder Teilnebs

« mer am öffentlichen Verkehr so- zu herhalten, daß er
Beinen anDeren schädigt oder mehr, als nach den Um-

_ ständen unsvermeidbar, behindert oder belästigt. Es
wird also von jedem Verkehrsteilnehmer ein Verhalten
verlangt, das von einem sorgfältig-en, verständigen, die
jeweilige Verkehrs-lage beachtenden Menschen gefordert
werden muß. Nach der Straßenverksehrsordnung hat
der langsam Fahrende dem schnelleren Verkehrsteil-
nehmer das Ueberholen durch Einhalten der äußersten,
rechten Seite zu ermöglichen. Ferner ist der langsam
sich fortbewegende Verkehrsteilnehmer verpflichtet, zu
erkennen zu geben, daß er bereit ist, sich überholen zu
lassen. (§ 26 Abs. 6 D. Reichsstraßenverkehrsordnung
v. 28 .4. 24.) Nach Ihren Angaben hat die Radfahsrerin
ursprünglich die 'rechte Straßenseite eingehalten. Sie
konnten also in Anbetracht der Breite der Straße ohne
weiteres der Auffassung fein, daß Ihnen der Weg
zum Ueberholen freistand. Nun hat zwar die Macht-
same Aadfahrerin kein Zeichen zum Ueberholen ge-
geben. Nach ein-er Ausführungsanweisung zur Reichs-
straßenvserkehrsordiiung ist aber der Ueberholende —-
das wären also Sie ——— nicht verpflichtet, »das Zeichen
desEingeholten abzuwartsen.« Die gRanahrerin hat
ferner »auch gegen § 27- Abs. 3« der Straßenverskehrss
ordnung versstoßen;jdanach hat jeder; Derfeine Nich-
tung ändern oder anhalten «wi—ll,-sdies—den anderen Ver-

kehrsteilnehmern anz-uzeigen. . .
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Sie ersehen aus diesen gesetzlichen Vorschriften daß
die Verkehrsteilnehmerin ihren Verpflichtungen nicht s·
nachgekommen ist. Sie hat fahrlässig Ihr Eigentum
unD, Ihre Gesundheit verletzt und ist auf Grund der
Vorschriften über unerlaubte Handlung fchadenersatzss
pflichtig, d. h. fie hat den Zustand wieder herzustel-
len, der bestehen würde, wenn der von ihr verschuldete
Unfall nicht eingetreten wäre. Es kommt auch eine
fahrlässige Körperverletzung als strafbare Handlung in
Frage, und ferner ein Verkehrsdelikt (Verstoß gegen
die Reichsstraßenverbehrsordnung). Die Furcht, straf-
rechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden, hat.
wahrscheinlich die Radfahrerin auch zu der Bitte ver-
aniaßt, nicht die Polizei holen zu lassen.
Da Sie derart entgegenkommend waren, muß es

umsomehr verwundern, daß nunmehr der Ehemann
der Schadenstiftserin Schadenersatz ablehnt. Sie brau-
chen sich zunächst einmal nicht an irgend eine Ver-
sicherung abweisen lassen. Für den Schaden ist die
Radfahrerin verantwortlich. Sie können sich also hin-
sichtlich des Schadenersatzanspruches san die Frau halten.
Wenn der Ehemann der Radfahrerin behauptet,

daß eine Haftpflicht der (Ehefrau praktisch nicht in Frage
kommt, so bestehen 3 Möglichkeiten-
-a) die Ehefrau hat tatsächlich kein eigenes Vermögen
— ein Fall der leider heute sehr häufig ist und in
der Praxis fast die Regel bildet,

b) Der (Ehemann ist über die Vermögensverhältnisse
und die Haftung der Ehegatten völlig falsch orien-
tiert oder

c) er versucht Sie durch den Hinweis auf die familiens
rechtlichen Verhältnisse zu täuschen.

Wen-n Fall a) gegeben ist. dann ist ein Schaden-
ersatzanspruch zwar rechtlich gegeben, tatsächlich aber
nicht durchsetzbar; denn der Mann haftet natürlich nicht
für die unerlaubten Handlungen seiner Ehefrau. Sie
könnten sich also nur an das Frsausenvermögen halten.

Sollte aber tatsächlich ein Frauenvermögen vorhan-
den fein, so müßten Sie ermitteln, was für ein Güter-
stand zwischen der Rad-f-ahrerin unD ihrem (Ehemann
befteht‘; Der Gütserstanid kann nämlich verschiedene Wir-
kungen auslösen. Da Sie nichts Besonderes in dieser
Richtung angeführt haben, wäre anzunehmen, daß in
diesem Falle der gesetzliche Güterstand vorliegt, Der ja
in Der Praxis auch fast immer gegeben ist.

Falls die Ehefrau Vermögen hätte, so würde, da
ein-e unerlaubte Handlung vorliegt, das gesamte Ver-
mögen -der-«Ehefrau für die« Rechtsfolgen haften-«- (hin-t
sichtlich einer evtl. Zwangsvollstreckung in das Ver-
mögen Der Frau, das durch die Eheschließung nicht auf
den Mann übergegangen ist, wäre zu beachten, daß
die Zwangssvsosllstreckung in das eingebrachte Gut der °
(Ehefrau nur zulässig ist, wenn die Ehefrau zu der
Leistung und der (Ehemann zur Duldung der Zwang-s-
vollstreckung in das eingebrachte Gut verurteilt ist
(§ 739 ZPO.). Wenn es also wirklich zu einer gericht-
lichen Auseinandersetzung käme, dann hätten Sie nicht
nur ein Leistungsurteil gegen die Frau herbeizuführen, _
sondern auch ein-en Duldungstite gegen den Man-n.
Wir hoffen übrigens, daß es Ihnen gelingen möge,

sich gütlich mit der Schadenstifterin auseinanderzu-
feigen. Weisen Sie die Ehefrau und ihren (Ehemann
auf Die rechtlichen Verpflichtungen hin. Sie können .
auch betonen, daß Sie doch ein besonderes Entgegen-
kommen dadurch gezeigt haben, daß Sie bis jetzt von
einer strafrsechtlichen Verfolgung abgesehen haben ; ob-
wohl doch zweifellos eine fahrlässige Körperverletzung
vorliegt, Die ftrafbar ist. Wenn Sie insoweit auf Die
ftrafrechtlichen Ansprüche verzichten, dürfte bei einigem
Verständnis die Schadenstifteliin freiwillig bereit fein,_
das Unheil wieder gutzumachen. « !
Dieser Güteweg wäre für Sie zweifellos sehr emp-

b“ (Ehefrau gar kein eigenes Vermögen hat oder daß «
zum mindesten- das gering-e, eigene Vermögen nichtder
Pfandung unterliegt, wie z. »B. die dem häuslichen
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(Sebrauch dienean Sachen CWåfches notwendige
Haus- und Küchengerätie usw).« - - -

138. Grundlsose Verdächtigungen und ihre Abwehr.

Frage: Am 20. 12. 36 wurde ich von 2 Land-
jägern verhaftet weg-en Verdachts, daß ich dem Müller
im Aachbardosrf Kopierstifte ins Gtreide oder in die
Mehlmaschinen geworfen haben sollte.

Ich wurde 2 Tage festgehalten.· Der Müller aus
dem Nachbar-does hat gegen mich angegeben, Da’
ich ihn Anfang dieses Jahres besucht hätte und glei
Darauf in feinem Mehl Teile von Kopierstift vorhan-
den w-ar-en. Dasselbe hat sich am Anfang dieses Mo-
nats wiederholt. Daraufhin hat er meine Verhsaftung
veranlaßt. Ich habe den Müller nur einmal besucht.
weil er mich dazu aufgefordert hatte unD hab-e über-
haupt kein Interesse an seiner Mühle unD feinem Ge-
schäft, da ich ein gesichiertes Einkommen habe. Mei-
ner Ansicht nach will er mich geschäftlich dadurch rui-
ni-eren. Was kann ich dagegen unternehmen? Ist er
für den entstandenen Schaden, während der seit, wo
die Mühle stand, haftbar? Muß er meine Ehre Durch
Widerruf herstellen? St. P. in W. Bez. OS.

Antwort: Es ist sehr bedauerlich, daß Ihnen
das Strafversahren wirtschaftlichen und auch sonstigen
Schaden gebracht hat.

Wir müssen Sie aber leider darauf hinweisen,- daß
für die vorläufig-e Festnahme eine staatliche Entschädi-
gung nicht zu zahlen ist. Soweit Ihre tatsächlichen
Angaben erkennen lassen, liegt nur eine vorläufige
Festnahme und keine Untersuchungshaft vor. Nach
dem Gesetz betreffend die Entschädigung für unschuldig
erlittene Untersuchungshaft vom 14. 7. ‚1904 können
Personen, die im Strafverfahren freigesprochen oder
durch Beschluß des Gerichts außer Verfolgung gesetzt
sind-, für erlittenie Untersuchung-Mast Entschädigung
aus der Staatskasse verlangen, wenn das Verfahren
ihre Unschuld ergeben oder dargetan hat, daß gegen
sie ein begründeter Verdacht nicht vorliegt. Außer dem
Verhafteten haben auch Diejenigen, Denen gegenüber
er kraft Gesetzes unterhaltspflichtig ist. Anspruch auf
Entschädigung Nach diesem Gesetz ist der Vermögens-
schaden zu ersetzen. Die Entschädigung umfaßt neben
dem erlitt-enen Verlust auch etwaigenentgangenen Ge-
winn und erstreckt sich auf die Nachteile, welche die
Verhaftung fürden Erwerb oder das Fortkommen

«- des Verhafteten herbeiführt-. « -

Sie sehen also-. daraus, daß eine staatliche Entschä-
digung nur dann _ gewährt wird, wenn das Ver-
fahren durch einen Gerichtsbeschluß eingestellt und
die Unschuld oder das Richtvorliegen von begründeten
Verdachtsmomenten offenkunsdig ist. Nach Ihren An-
gaben scheint aber ein Haftbefehl, der grundsätzlich
von dem Richter zu erlassen ist, überhaupt nicht vor-
zuliegen; Es handelt sich daher auch nicht um eine
sogenannte Untersuchungshaft, sondern anscheinend
nur um eine vorläufige Festnahme, die durchzuführen
Staatsanwalt und Polizeibehörde befugt sind.· Der
durch eine vorläufige Festnahme entstandene Schaden
ist nach dem obenerwähnten Gesetz nur dann staat-
licherseits zu ersetzen, wenn auf die vorläufige Fest-
nahme ein Haftbsefehl gefolgt ist. (ä 3 des Gesetzes).
. Aus dieser Regelung erkenn-en Sie, daß im In-
teresse der Aufdeckung von Straftaten auch Unschul-

· dige gewisse wirtschaftliche Nachteile hinnehmen müs-
sen, die ihnen durch Vernehmung in einem Strafver-
fahren erwachsen. Das Strafverfahren soll ja gerade
beweisen, ob der Verdächtigte als Täter in Frage
kommt oder nicht; dazu sind aberu. U. Nachforschun-
.gen erforderlich, die kdeniUnschuldigen zwar belästigen.
aber im- Interessee der Strafverfolgung angemeffen
sind. Jrgenidein rschulden der Polizei ist nicht er-
sichtlich.- Wir weisen allerdings Darauf hin, daß nach
g 128 ·StrPO.--der vorläufig Festgenommene un-
verzüglich, sofern er nicht wieder in Freiheit gesetzt
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wird, dem Amtsrichter vorzuführen ist. Hält der
Amtsrichter die Festnahme nicht für gerechtfertigt,
so verordnet er die Freilassung, andernfalls erläßt er
einen Hast- oder Unter·bringungsbefehl. Gerade im
Hinblick auf die gegenwärtige Nahrungsmittelwirts
schast Deutschland-s lag hier auch ein bedeutsamer
Fall vor. Es lag daher im staatlichen Interesse, sorg-
sam-e Ermittlungen anzustellen und Sie im Rahmen
dieses Verfahrens zu vernehmen und zur Verhsütung
einer evtl. Verdunkelung des Sachverhalts festzu-
nehmen.

Gegen den Anzeigenden können Sie u. u. ftra-frechts
lich und evtl. auch zivilreehtlich (Schadeuersatz) vor-
gehen. Falls der benachbarte Müller wirklich nur aus
Konkurrenz-new und- Schädigungsabsicht gehandelt hat,
dann könnten Sie gegen ihn eine Anzeige bei der
Staatsanwaltschast oder Polizeibehörde wegen falscher
Art-schuldigng erstatten. “flach § 164 des- StrGB. wird
derjenige, Der einen Anderen bei ein-er Behörde oder
einem zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen
Beamten wider besseres Wissen einer strafbaren Hand--
lung (Sa-chbeschädigung durch Kovierstifte) in der
Absicht verdächtigt, ein behördliches Verfahren gegen
ihn herbeizuführen, wegen falscher Anschuldigung be-
straft. Falls Die Ansichuldigun nicht wider besseres
Wissen, aber vorsätzlich oder le chtfertig (grobe Fahr-
lässigkeit) begangen ist, ist die Strafe geringer. Exs
dürfte allerdings wahrscheinlich nicht leicht sein, dem
Beschuldigten eine derartig wissentlich falsche Anschul-
digung nachzuweisen. Nach Ihren Angaben hat näm-
lich der Müller im gnachbar-Darf nur Tatsachen der
Polizeibehörde angegeben, Die. zweifellos richtig find.
(Er sagte aus: »Sie hätten ihn Anfang v. Is. be-
sucht und gleich darauf seien in seinem Mehl Teile
von Kopierstift gefunden war-Dem“). Es kann auch
durchaus zutreffen, dasz später mehrere Male wiederum
Kopierstift im Mehl gefunden wurde. Falls ihn die
Polizei befragte, war er ohne weiteres berechtigt, die-
jenigen Personen anzugeben, die z. Zi. der Tat oder
auch vorher sich in der Mühle befunden hatten-. Falls
der Fall so läge, Dann käme eine falsche Ansehn digung
überhaupt nicht in Frage, dann hätt-e der Beschuldigte
vielmehr nur der Polizei gegenüber Angaben ges-·
macht, die nach sein-er Auffassung zur Ermittlung des
Täters führen konnten. Prüf-en Sie also, ehe Sie eine
Anzeige wegen falscher Anschuldigung erheben, nosch
einmal genau den Ihnen bekannten Sachverhalt nach,
da Ihn-en ein sachlich ungerechtfertigt-es- Vorgehen
sekbsst wiederzur Last falle-n könnte. '- » -

dann wir-d sich der gIS‘eiehrfiiDigte‚ wahrscheinlich auch
noch wegen-« Verleumdung, bezw übler Narhrede straf-«
bar gemacht haben, was ebenfalls in einem Strafver-
fahren nach-geprüft werden könnte.

Falls das Vorgehen wegen falscher Anschuldigung
erfolgreich ist, wird sogar von Amts wegen dem Ver-
letzten die Befugnis in dem Urteil zugesprochen, die
Verurteilung auf Kosten- des Schuldigen öffentlich
bekannt zu machen. Wie Sie sehen, regelt das Gesetz
also selbst die Frage der privaten Genugtuung

Wir-d dem Befchsuldigten eine üble, Nachrede oder
gar Verleumdiung nachgewiesen, dann können Sie ge-
gen ihn aus Grund des § 823 Abs. 2 BGB. var-gehen-
Er hat gegen ein Ihre-n Schutz bezweckendes Straf-.
gesetz verstoßen, und ist Ihnen daher ersatzpsflichtig.
Außerdem könnten Sie wahrscheinlich auch auf GWUD
des § 824 wegen Kreditgefährdnng Schadenersatz
verlangen. Ferner stellt sich das Verhalten des Be-
schuldigten —- vo-rausgesetzt, daß es in dem von Ihnen
gemutmaßten Sinne erfolgt ist —- auch als eine gegen
die guten Sitten- verstosßende Handlung Der, die ihn —-
am 66mm .. verlichtet„.826 536%...

·· AMH Mk UerfaStchaqugrsaMaåeg istes alsoezitscheio
.dend, in welcher Weise der Beschuldigtejsiuzeige er- -
statm hat-»und ob es...-kislr M nur um einfliegen
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handelte," die im Rahmen des Strafverfahrens am
Platze waren. Sie sehen also, das Gesetz packt Den,
Der haltlosx verd«ächti.gt, scharf an und stellt genügend-
stvafrechtliche und zivilrechtlichie Mittel- zur Verfügung-,
um derartigen Elementen ein für alle Mal die Lust zu
weiteren Daten zu nehmen. s

138. Der abgestorbene Kauf.

F ra ge: Ich kaufte im Jahre 1927 vou einem Vor-
mund 2 Hektar Unland. Dsurch Beschluß des hiesigen
Vormundfchaftsgerichts war der Vormund gezwungen, -
Geld zu beschaffen zwecks Auseinsandiersetzung und
verkaufte es an mich. Ich hab-e den Kaufvertragk e-
richtlich abgeschlossen und das Unland urbar gzema t.
Oefters ersucht-e ich um gerichtliche Auflassuug,. was
bis heute nicht geschah. Ietzt ist das Mündelkind
volljährig geworden und- verlangt nun plötzlich das
Unlsand, das ich _ mir mühsam in eine Wiese ausar-
beitete, zurück. Wie soll ich- mich hierzu herhalten?

F. B. in F. Bez.. 9S.
Antw ort: Sie sind Besitzer des- Unlandes, aber

nicht Eigentümer geworden-. Zur Eigentums-übertra-
gung ist nämlich die dsingliche Einigung (Auflsassung)-
und Eintragung des neuen Eigentümers im Grund-
buch erforderlich. Dagegen ist ein gültig-er Kander-
triag zustande gekommen,, da die gesetzlich vorgeschrie-
bene, gerichtliche oder ndtarielle Beurkuudung gewahrt
ist und nach Ihrer Darstellung auch angenommen
werden muß, daß der Vormund die notwendige Ge-
nehmigung des Vormund-schaftsgerichts· vorher einges-
holt hatte. Durch diesen, Dem Vormund als gesetz-
lichen Vertreter geschlossenen Vertrag wurde das
Mündel berechtigt, Den Kaufpreis zu verlangen und
verpflichtet, Ihn-en Besitz und Eigentüm des verkauf-
ten Landes« zu verschaffen.

Aus Gründen-, Die uns nicht näher bekannt sind,. ist
nun leider die längst sättige Eigentumssübertragung
unterbliebem Ihr Anspruch ist aber noch nicht er-
loschen; Sie haben —- wenn auch vielleicht nicht ener-
gisch genug-um Aufl-assung gebe-ten und dadurch zu
erkennen gegeben, daß Sie auf Ihr Recht nicht ver-
zichten wollen.
Wenn das Mündel aber jetzt als Eigentümer den

Acker zurückverlangt, so stellt sich dies als eine nach
dem Gesetz Ihnen gegenüber unzulässige Ausübung
des Eigentumsrechtes dar. (ä 986 BiGB"-.·). Als Käufer
sind Sie berechtigt, deu- Bessitzx zu- behalten und sogar

dsiex.Ueb-eresigruua. zu fordern-»deriBerkåusenx dass ist
. « .. .· » » » , ». ‚_ » « ; diask»-Wüudel«,»(damals«nertretken Ideerch"»seinen-s-:·Vor-
Falls der Scchverhsalt in. liegt,- w:e Sie annehmen : mund) kannspdaher nicht das- zukackfoxdem wass- es

t

gerade leisten-· muß-r dasverkaufte Unland.» » _

Das Mündel glaubt anscheinend mit. (Erreichung der
Vallxjährigkeit sei es- an die früheren, durch den Vor-«
mund begründeten Verpflichtungen überhaupt nicht
gebunden und könne tun und lsafsenwas es min. Das
trifft niein zu. - ·
Wir raten Ihnen, dem Mündel diese Rechtslage

dar-zustellen, höchstwahsrscheinlich wird es dann bereit
sein, auch freiwillig das Eigentum endlich zu über-,
tragen. Dadurch würde Ihnen erspart, im Prozeß-
wege das Recht auf Uebereignung geltend zu machen.
Sollte allerdings der Vorm-nnd den Kaufvertrag ohne
Genehmigung des Vdsrmundfchastsgerichtes abgeschlesfsp
sen haben, so. wäre dieser Vertrag, auf den Sie sich
fingen, schwebend unwirksam nnd daher nicht verbind-
lich. Nur wenn das Mündel seine Genehmigung dazu
nachträglich erteilte, würde kraft Gesetzes der »Veij
wirksam und Sie zum Besitz berechtigt; wurde die
Zustimmung verweigert, so könnt-e das Mandel das
Unland wieder zurückfo-rdern. . . «
Da aber lder „Seminartag. gerichtlich« beuer

- werden „iit, nehmen wir ein MS dirs .Gericht.Mk«dsl--
Ober · erst-ahnte Beteiligung des Vormndscheftsgetxth
tes schon selbst geachtet « t, und die zuletzt ermahnte-
WEBER-it Daher ser st, iesp nicht zutrifft. . ,.- -
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Ar. 1'210:'IiIIefftm'E'omcmmx. W. G. in Q. Bez. Liegty
Nr. ·FA: IHmtddelstkammerbeixträge —-

· W. St. in :L. Bez. Liegn.
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91. K. in '91. Bez. Liegn.
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Nr.

Nr.

Nr.
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am. 1132:6099: nnd Privatversicheng.
K. H. in F. Bez. Bresl.

-A-r.»·163:: Haftung aus Pauschalvertrag . »
. F. W. in W. Bez. VresL

Nr. ·1-6.!t: Löschsung in der Handwerksrolle B sl
re ...J. K. in V. Bez.

Nr. 165: Hypotheken und .Zwangsvollftreckung.
P. “B. in Sch. Bez. B-rsesl..

. r.«1:15: Kauf-»und Auen-echt F.-H. iu-P.Vez.ngn. _ 91?.lfiöt‘2‘verfdßiäbm"3969636 tin V Veszsl
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91 1’217:'B-anbmivtcßa't'l'i e Ent« u.ldung. r. ’ i “1a rang er an "mer0-er Dr Hung« »
i 7J f ä; H. "thin W. Bez. Liegn OF St "m P- Ves- Brele

Nr.«1"1rf8: unterhalt des u.n«e·he1icx)·eu-«K-indesk L» » Wo 169: Wegnehmsen von EEUIZHHUHZSEW Vez Bresl
- .. - z- y . . . G Hm L· Bei-« wg“? 91i. 170: Haftung des Versköcufers «
NO 149---AÆUUZWDUU9 ·DM-..WFIsØ.Tr-. Und. PWM · W. F. in V. ««Vez. West

« hzfnkwerk u} D"· m H« Bez« LFegm Nr. III-I: 2 Fragen aus ..de-m .Hy,poithekienvecht.
91. 150-: Zinsfenkuimg. ;-.F 91.1.11 L. Bez. Liegn _ -. 91. T« in F -Ve3» stsesL

N 151: Forderungspfändungs « _ , Nr. .172: Aussteuer, Ausstattung und --e"helitkes
. . » . 921 921. M D- “Bes. Sieg-w Güterreiht IF. «K. in ’W. VII» VresL

· » A« G “1:13 Vez' _S'Breßl. ‘93. H. in St. Bez. erest

m" 1,53: 9997€- E F· M H Vez Biegn. Nr.1711: Kiadaverbernäertung ‚ _
“m. 1511: 8-v-ers«chieden«e Fragen · » _ « A· Sch« in 6122933. V.ez.«OSs.

911‘ 155. Beseitigung mm THIWLTIZCZTNFV VWZL Nr. 175: V-auvertragsrecht. M. F. in E. H. Bez. JOS.
« « - _ S.911 in 9B. 9313. 931'981. 91i. 176: Ablegung der Meist-e.rpZifuiitiig.K. ‘Be3. 96.

Nr. 956: Mniemer—mie‘tuu-g. K. St. ein« B. Bez. VresL ANY g«77z VerwfswechspL 91. S» km HG» Bez; :DS»

Mr. .158:1Darlehein. - P. 921. Lin-E Bez. VresL 91 I V. 1911. in T. Bez. OS.

M 1E59: Haftung weg-en mnautewen Verhaltens-. r. 1i 9: -"Gens·ebmigung sva Orts-bedienen « «
. - H. N. in W. Bez. Vresr M 180 A sspbu I) rA Iz- -mst.-H. “Bes. 96.
Irr-.160:—:O«effent1ich«estewi:rks . nun-g der Wohmäume is ·« : U U US We rexer '62“ is - . a

6 s . in W Bez. "«—Vresl. . A· P m YJH Bez« 9“"
M. am- Halren von Kanixschm . Dies-e Frage-n beantworten nur sichrtftlstcb

. 91. 91. «i«n«B.-iK. Bez. VresL für. 6 t-o-·———.
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Iezirin ,
« Voll-DR Hm ch«sbs.a«nm--Bresln«u. «- ·

sz Bekanntlich ist«-die oeeickjsstarifordnungkfüi : one
Vsaugsewerbesp mit sdem s -1. —· Februar-o «««-·-Js«. "in Kraft
getreten. »Aus sstrmigdz dieser Tarisordnung««--wmde
seitens ·-"des fehle-fischen Dreuhänbers “für das-heimis-
sche Wirtschaftsgebiet "mm gleichen Zeitpunkt ckb
eine neue Bezirkstarifordnnjng (MBit Lohntaris) in
Kraft gesetzt, die nicht mir sf—-iir-·sdsas Hoch-, Beton-
mit) Tiefbiaugewerbe, sondern auch für-das ESstuckas
teur-» Vrusnn-enbia-u-, «’·«Steinsetz«- und» Straßenbaus
sowie Fliesenhandwerk Geltung bat. Der räumliche
Geltungsbereich der Tarisordnung sind die Provin-
—zen Ober-e- unssd Niede-r"sch-lsesiem, einschliegsslich ides
Kreises Franstiabst, jedoch ausschließlich Edes Kreises
Hoyerswerda. .

Die Vezirkscharifordnnng sieht sue-ne Löhne nur,
die nach neun Ortsklassen -—ge«sta"ssfelt, festgesetzt wor-
den sind. Wesentlich ist, daß "Die Ortssklasssen nim-
jnehr «—g-rund«sätzlich aus « den politischen Kreisen ba-
sieren. Nur ausnahmsweise hat die Tarifordnnng
an. den früheren ,,Lohngebsieten« selstge alten. Als
Mindestfocharoeisrerrohn ist Im «unterem? .-iIt«t-sch(1fts-H .
gebiet sdefjeni e von 57 Psa. für Man-ker- mit; im-
merer estgese st".worde«n". "W«e·sett«illch-Q t, 651153.7. Mk-
[übe Lghnel eine «Wevkzeuqzålage nichthenthijtk _

. J O n

ten und eine solche itberhmjpt "'ii’n ‘wcgirfä‘tm'jü jii ;»
mehr verankert ist. Die steuerlichen und sozialeiYÄ
gnbenerrechnen »sich die-her vonde in- der Bezirks-
itarifosrdniung angegebenen »Lohnsästzsen.s Das Bau-;
histssarbeiiterlohn ist im übrige-n entspriecht-Jud der
Höh-e des .—:Tsiefbaicarbeiteriohsnes festgesetzt worden,
iso daß die«?friil)sere tprozeswtnwle iErrechnung-sdes Bau-
hilfsarbeiiterlohnes vom Fsacharbeiterlohn (8-3«9Xo sdes
Facharbeicherlohnes) in Forstfallgekommen ist.

Das Prozentveithälstnisxderkohiwsätze der Borste-n-
Wie-{km --Einsohaber, "·3emen-tscrch«arbeiter,· Zenkentars

 

« besitzen Seh-besser im?) Schmiede sowie .Mas«ch-Mistesn
zmn Fachinrbeitevliohn ist grundsätzlich das .-:gleiche
geblieben wie bisher. Fursdie Praxis iWe-«Msents
lich fein, dnß .Maschii:nisten san «Exvlofiismismotoren
mir Idmm -Anistprnch auf Jdas pMasGisnistenlohn
ll."-Kkasse (1030/0 desFAcharberitterIsohnesd erheben
können,iswenn sie nicht-nur -atrftoetenbe Störungen
sebbstäsndig ·«beseiiti,gen, « sonbernsvielmehr mich kleine
Baustellenrepnraituren selbst ausführen können.

·s-1;sVe-ifspise-l«: « · « - « _

_-<} Der sasm IIMAisiertm HPIHaung igbeichäftisgte
--kBeua-rbse-ister1-A ist Oel-W in leer 53m. m
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Maschine zu. bedienen und einfache Störungen
(Auswechsesln der Züudkerzen e-tc.) zu beseiti-
gen-. Ererhält sodann nicht das Maschinisten-
lohn ll. Klasse, sondern lediglich das Maschi-
nistenloshn lll. Klasse (90 0/0 des Facharbeiter-
lohnes).

Die Löhne der Eisenbieger,. Fle-chter, “Kobrleger,
Leiter- und Gerüststeller in Breslau (werden hier-
zu Facharbeiter verwandt, erhalten diese das Fach-
arbeiterlohn), Abbrucharbeiter, Platzarbeiter und«
Drainierer sind ebenfalls bezüglich der prozentualen
Berhältniszahl zur Facharbeiterlohn unverändert
geblieben.

Neu festgelegt wurde, daß Kalk- und Ziegelträger
in ganz Schlesien das Facharbeiterlohn erhalten
müssen. Allerdings ist als ,,Träger« nur derjenige
Arbeiter zu betrachten, der mindestens 16 Hinter-
mauserungssteine, oder das entsprechende Gewicht
an anderen Steinen, Mörtelmaterial oder Lehm
trägt. Die Geschoßzulagefür Träger ist einhieitlich
auf 3 0/0 festgesetzt worden. Hierbei ist wesentlich,
daß geringe Höhenunterschiede die durch schräge
Fbenenüberbrücöt werden können, keine Zulage be-
ingen.

2.Be»ispiel":

a) Der Bau-arbeitet A trägt abwechselnd 13—15
Hiwtermauerungssteine pro Tag. Er erhält le-
diglich das Bauhilfsarbeiterlth da die Min-
destzahl von 16 Steinen nicht erreicht ist.

b) Der Träger A hat einen Höhenuntersschied von
4 Sprossen zu überwinden. In diesem Falle
erhält er die Geschoßzulage von 3 0/0 nicht, da
es sich hier um einen „geringen Höhenunters
schied« handelt, der durch eine schräge Ebene
überbsrückst werden könnt-ex

Das Stundenlohn des Baustellenwächters ist
auf 75 0/0 des Tiefbauarbeiterlohnes festgesetzt wor-
den, wobei jedoch vorgeschrieben ist, daß der Schicht-
verdienst mindestens das Achtfache des Tiefbauars
beiterlohnes—betragen muß. Die Arbeitszeit sdiesers
-·Bauwächte-r kann bis
betragen-. . .

Kutscher,- Kraftwagenführer, Scheuerfrauen und
Köche find weiterhin untarifiert geblieben, so daß-
hier ffalls kein örtlicher einschlägiger gemischtges
werblicher Tarif besteht) das Lohn zwischen Be-
griebksführer und Gefolgsmann frei vereinbart wer-
sen ann. -

Die neue Reichstarifordnung regelt bekanntlich
die Arbeitsverhältnisse der invalidenversicherungss
pflichtigen Poliere und Schachtmeister. Demgemäß
hast die Bezirkstarifordnung Wochenlöhne für diese
Arbeiterkategorien vorgesehen. Die Löhne sind, ge-
mäß den neun Ontsklassen, gestaffelt festgesetzt, wo-
bei der Treuhänder in den oberen Ortsklassen mit
einem 30 0/oigen, in den mittleren mit einem 28 pro-
zentigen und in den unteren mit einem 25 oJoigen
Zuschlag zum Facharbeiterlohn gerechnet hat. Das
Lohn für Hilfspolieve und Unterschachtmeister be-
trägt 10 0/0, weniger als das Lohn der Poliere und«
Schachtmeisten Angestelltenversicherungspflichtige
Poliere erhalten Jfobwohl eine zeugen-rang hier
nicht besteht)« grundsätzlich- mjindeften das gleiche
Lohns wie invalidenversicherungspslichtige Poliere,

zu- 72 Stunden pro Woche

,,SschlefieusLandwerl«« 18. Jahrgang. “Kt. o

da es nicht angängig ist, einen. angestelltenversiches
rungspflichtigenPolier geringer zu entlöhnen. Jm
übrigen sind die Arbeitsbedingungen, denen der in-
validenversicherungspflichtige Polier genügen muß,
die. gleichen, wie sie für den angsestselltenversiches
rungspslichtigen Polier im § 4 Ziffer 1 c des Reichs-
tarifvertrages für Poliere und Schachtmeister ver-
ankert sind. .

Die Lohnsätze für Steinsetzer, “Kammer, Stein-
schläger und Erdarbeiter sind in der baugewserbss
lichen Bezirkstarifordnung mit erfaßt. Für Stein-
setzer und “Kammer werden in Schlesien nur 4 Orts-
klassen gebildet, und betragen hier die Mindest-
löhne für Steinsetzer 76 Pfg. und “Kammer 62 Pfg.
Das Lohn der ständige-n Arbeiter und Erd-arbeitet
des Steinsetzergewerbes ist dem Tiefbauarbeiterlohn
gleichgestellt Neu tarifiert wurde das Lohn für
Steinschläger, welches 110 0/o des Tiefbauarbeiters
lohnes beträgt.

Die Löhne fürsFliesenlieger sind ebenfalls in ganz
Schlesien auf der Basis von 4 Ortsklassen neu fest-
gelegt worden.«Die früher geltende tarifliche Akkord-
kegelung des Fliesengewerbes ist in Fortfall ges-
ommen.

Die Neichistarifordnung sieht vor, daß für Ar-»
beiiten unter besonders schwierig-en Verhältnissen in
den Bezirkstarifordnungen Zuschläge festzusetzen sind
und zwar unterscheidet sie zwischen Gefahrean-
schlägen und Erschwerniszuschlägsen. Demgemäß
wurden seitens des schlesischen Treuhänders ent-
sprechiende Zuschläge in der neuen Bezirkstsariford-
nung verankert. Innen- und Außenarbeiten in mehr
als 23 Meter Höhe bedingen 25 0/0 Zuschlag. Wenn

. jedoch die Gefahr ausgeschaltet wird, nämlich Dann,
wenn bei Junenarbeiten bis höchstens 4 Meter
unter dem Standort dies Arbeiters ein festes Gerüst
oder eine Decke eingebaut ist, oder wenn bei Ark-
beiten auf Außengerüstsen dieselben nicht nur nach
unten, sonder-n auch nach außen dicht geschlossen
sind, so entfällt der Zuschlag. Mit der klaren Wort-
fassung dieser Bestimmung dürften in Zukunft zahl-
reiche «bish"er·-austretendeStreitfragen aus der Welt
geschaffrseinz Bezüglich des Leiterzuschlages sei er-
wähnt, daß zukünftig Arbeiten auf doppelten Lei-
tergerüsten keinen Zuschlag mehr bedingen. Leiter-
zuschliag ist nur noch bei Arbeiten in mehr als
6Metier Höhe, die auf einfachen«L-eiter- oder Hänge-
gerüstien ausgeführt werden, zu zahlen. Die Putzer-
zulage bei Putzarbeiten von zusammengefaßt mehr
als 100 Quadratmeter Fläche ist in Zukunft noch
in Breslau zu entrichten. Jn allen anderen Gebie-
ten Schlesiens kommt die Putzerzulage, da sie keine
Erschwernis- oder Gefährduugszulage darstellt, ab

- 1. Februar in ·Fortfall. Die ,,Karbolineumzulage«
hat eine neue Wortfassung erhalten und zwar ist
nunmehr gesagt, daß Arbeiten mit ätzenden Stoffen
(außer Zement und Kalk) die geeignet sind, Schädi-
gungsen des Körpers zu verursachen oder auf die
Kleiduan zerstörend zu wirken, wenn die Arbeiten
länger als 21/2 Stunden dauern, einen 20 0,»«0igen
Zuschlaa bedingen. Unter die Erschwerniszuschläge
sind auch diejenigen des Seen unb Asphalststraßens
baues subsummiert worden. Der Wasserzuschlag ist
neu gefaßt worden« Arbeiten von Flößen und Kähs
nen und die Herstellung von über Wasser stehenden
Gerüsten bedingt in Zukunft keine Zahlung des
Wasserzuschlages mehr. Jm übrigen ermaßigt sich
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Der Wasserzuschliag auf 5 0/0, wenn der Betriebs-
führer ausreichende Schutzkleidung unD Wasserstiefel
zur Verfügung stellt. «-

3. Beispiel
_ Der Bau-arbeitet A arbeitet auf der infolge
anha11enDen Regens aufgeweichten Baust«.elle
Ein Wasserzuschlag ist hier nicht zu entrichten,

· Da Arbeit in dem durch Negenwasser aufge-«
wseiehten Baugrund keinen Wasserzuschlag be-«
sdingt Dieser kommt nur bei Arbeit-en in flie-
ßendem oder stehendem Wasser, Grundwasser
oder Schlamm in Frage. ,,Schlamm sind noch
flüssige Ablagerungen in stehendem oder flie-
ßiendem Wasser.«

Neu hinzugekommen ist der Zuschlag sur »er-
schwertes Arbeiten unter Sage“. Dies-er Zuschlag
dürfte besonders für unsere Bergbsaugebiete von
Bedeutung fein. Die übrigen Zuschläge sind aus der
bisherigen Bezirkstarifordnung übernommen wor-
den und bedürfen daher keiner weiteren Erwähnung.

Nach der Reichstarifordnung war es notwendig,
die Wegezeitentschädigung neu festzusetzen. Bekannt-
lich sieht die Reichstarifordnung vor, daß Gefolg-
schaftsmitglieder Wegezeit- oder Fahrgeldentschädi-
gung oder beides erhalten, wenn sie vom Betrieb
auf eine Baustelle entsandt werden, die außerhalb
ihres Wohnortes und vom Wohnort weite-r entfernt
liegt als der Sitz des Betriebes. Die Entschädigung
wird jedoch nur für die Wegestrecke gewährt, um
die die Baustelle weiter von ihrem Wohnort ent-
fernt liegt, als der Sitz des Betriebes und nur dann,
wenn.die Strecke eine Mindestlänge erreicht, Die
durch den bezirklichen Treuhänder in der Bezirks-
tarifordnung festgesetzt wird. Der schlesische Treu-
händer hat diese Strecke nun mit ein-er Mindest-
länge von 7 Kilometer bemessen. Die Wegezeit-
entschädigung beträgt bei einer Wegsestrecke
von 7—12 Kilometer 0,40 91911. pro Arbeitstag
von 12———18 Kilometer 0,70 91921. pro Arbeitstag
von 18 u. mehr Kmtr. 1,— 91911. pro Arbeitstag

11. Beispiel
a) Der Bauarbeiter A, dessen Wohnort vom Be-

triebssitz B 9 Kilometer entfernt ist, wird auf
isdie 18 Kilometer von seinem Wohnorte ent-
fernte Baustelle E entsandt. Er erhält in die-
sem Falle, da eine Entsendung vorliegt, unD
Die Entfernung des Wohnortes zur neuen
Baustelle mehr als 9 + 7 Kilometer = 16 Ki-
lometer beträgt, das Wegegeld auf Grund Der
ersten Staffel (7——12 Kilometer) gleich 40 Pfg.
pro Arbeitstag.

b) Würde der Bauarbeiter A auf der Baustelle E-
nur 13 Kilometer von seinem Wohnort entfernt
sein, so würde er das Wegegeld nicht erhalten,

. da die Differenz zwischen der Entfernung vom «
Wohnort zur Baustelle und vom Wohnort zum

· Betriebsitz nur 13 Kilometer —- 9 Kilometer
= 4 Kilometer beträgt, also die Mindestlänge

« von 7 Kilometer nicht erreicht.

c) Wenn nach Absatz a) dieses Beispiel-es die
die Baustelle 40 Kilometer von seinem Wohn-
ort entfernt läge, so erhielte A Wegegeld auf
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Grund der 3. Staffel derBezirkstarifordnung,
nämlich in Höhe von 1, ——— qR911. pro Arbeitstag.

D) Würde der Bauarbeiter A am Ort des Betrie-
bes für die Baustelle E neu eingestellt werden,
oder aber überhaupt an der Baustelle E selbst
neu eingestellt werden, so läge kein-e »Entsen-
Dung“ im Sinn-e der Tarifordnung vor und-
ein Wegegeld brauchte nicht entrichtet zu wer-
Den.

Bei der Großstadt Breslau ist vorgesehen, daß
die Breslauer Ortsteile:· Hundsfeld, Kl. M-asselwitz,
Gr. Niasselwitz, Neuhaus, Herrnprotsch, S«tab-elwit3,
Dtsch.-Lissa, Kl. Heid«au, g13orloer’r‘=9111enha1n, Gold-
schmieden und Neukirch als besondere Wohnorte-
im Sinn-e dieser Bestimmung rechnen. Des weiter-en
ist in der Bezirkstarifordnung verankert, daß die
Berechnung der Wegestrieeke in der Stadt Breslau
vom Ring (Korneeke)« gemessen wird. -

5. Beis piel:

a) Der bei einer Breslauer Baufirma arbeitende,
in Dtsch.-Lissa wohnende Ba-uarbeiter A (Ent-
fernung vom Wohnort Dtsch.-Lissa bis zum.
Betriebssitz Br«eslau-Kornecke = "15 Kilometer)-
wird auf die 18 Kilometer von seinem Wohn-
ort entfernte Baustelle E entsandt. Eine Wege-
zeitentschädigung ist hier nicht zu zahlen, da
die Differenz zwischen der Entfernung vom
Wohnort (Dtseh.-Lissa) zur Baustelle E und-
vom Wohnort (Dtsch.-Lissa) zum Bsetrieb-ssitz.
(Breslau-Kornecke) nur 18 Kilometer — 15
Kilometer = 3 Kilometer Beträgt, also nicht
die Mindestlänge von 7 Kilometer erreicht.

b) Der in Nieukirch wohnende Bauarbeiter B,
dessen Wohnort vom Betriebssitz Breslau-
Korneeke 8 Kilometer entfernt ist, wird auf Die
20 Kilometer von seinem Wohnort entfernte
Baustelle D entsandt. Er erhält in diesem
Falle, da die Entfernung des Wohnort-es zur
neuen Baustelle mehr als 8 + 7 = 15 Kilo-
meter beträgt, dasWegegeld nach der Staffell
von 40 Pfg. pro Tag. "

e) Der in Breslau, Gabitzstraße, wohnende Bau-
arbeiter E wird von feinem Tauentzienstraße
wohnenden Betriebsführer nach dessen Bau-
stelle in Dtsch.-Lissa entsandt. Die Entfernung
vom Wohnort zum Betriebssitz ift hier gleich

- 911111, Da beides in Breslau liegt. Die Entfer-
nung vom Betriebssitz (Breslau-Korneeke) bis
Dtsch.-Lissa beträgt 15 Kilometer. Da die Min-

‚ deststrecke von 7 Kilometer um 8 Kilometer
überschritten wird, erhält E den Betrag von
70 Pfg. je Arbeitstag (Stafsel 2).

Es sei also ausdrücklich darauf hingewiesen, daß
die bisher für das Lohngebiet Breslau-Stadt gel-
tende Laufstündenregelung ab 1. Februar d. Js
in Fortfall kommt und Vediglich § 8 Ziffer 2 Der
Bezirkstarifordnung maßgebend ist.

Die neue Neichstarifordnung bestimmt fernerhin,
daß, wenn Fahrtmöglichkeitvorhanden oder einge-
richtet ist, für die Fahrstreeke nur das Fahrgeld bes--
zahlt wird. Des weiteren ist für den Weg zwischen
Der Haltestelle und Der Baustelle von einer in der
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Bezirkstarifordnung sestzusetzenden Mindestentfers
nunai an Wegezeiiteatsch-ädig-ung zu zahlen. Diese
Mindestentsernnng ist in der- schlesischen Bezirks-ca-
rifordnung bei einer Mindestlänge von 3 Kilometer
festgelegt worden. Die Wegezieitentschädignng be-
trägt bei einer- Wegestrecke

von 3---7 Kilometer 0,25 arm. pro Arbeitstag
von 7—12 Kilometer 0,40. WILL pro Arbeitstag
von 12——18 Kilometer 0,70 AM. pro Arbeitstag
von 18 u. mehr Kmitr. 1,——- arm. pro Arbeitstag

6..Veispiel: «

a) Wenn im Beispiel Zt Abs. a-) der· Bauarbei-
ster A zu der 18 Kilometer entfernt-en Baustelle
von seinem Wohnort ans die Reichsb-ahn«sbe-.
nutzen kann, so erhält-er lediglich das Fährgeld
( das gleiche gilst im Falle des; Beispiels 5c).

b) Wenn die Baustelle vom Bahnhof noch 5 Ki-
lometer entfernt ‚liegt, so würde A, da die in
der Bezirkstarisordnung festgesetzte- Mindest-

. entfernung 3 Kilometer beträgt, nicht nur- das
· Bahngseld, sondern auch die. 1. Staffel der
Wegezeiitentschädigung von 25 Pfg. pro Ar-
beitstag erhalten«

c) Liegt der Fall des Beispiels 4. Ziffer- b) vor,
so würde eine Fährgeld-s bezw. Wegezse-i-t-ent-
schädigung dem A überhaupt nicht gezahlt zu
werden brauche-n.

Die Lohnsätze für das Strick-- und QBrunnenbauz
gewerbe· sind in der- bisherigen Bezirkstariforsdriung

„ S chl es i e n sz gängig}: e. r!“ 18. JahrW Ar- (L

noch nicht geregelt. Sie werd-en jedoch demnächst in
einem Nachtrag erscheinen. « -
Von außerordentlicher Bedeutung ist, daß für;

Bauaufträge, die zu Festpreisen, vor der Verässents
lichung dieser Tarisordnung im Aseichsarbeitsblatt,
abgeschlossen worden sind (5‘. Februar 1937 )
die bisherige-n Liihne bis 31:11:30. April 1937
weitergehen, sofern die Aufträge innerhalb von.
14 « Singen, nach- Veriisfentlichung der Tigris-
ordnung im Veichsarbeitsblatt, dem. schlesischen
Treuhänder schriftlich mitgeteilt werden« Einschläs
gige Anträge sind demnach bis spätestens 19-. Fe-
bruar an den Treuhänder der Arbeit, Brei-stark
Kaiserstraße 26, einzureichen.

Mist dem Jnkrasttreten der neuen Bezirkstarifs
ordnung erlöschen die einschlägigen Tarife für das
Bau-, Steinsetzz Fliessem etc. Gewerbe.
Bei Würdigung der neuen Bezirkstarifordnung..

ist nich-t« vierkennbar, daß sie gegenüber der bisheri-
gen Regelung- ein-en Fortschritt bedeutet. Dies gilt
in erster Linie hinsichtlich- der Biereinheitlichung der
neue-n Lohnregelung und der einschlägigen Zu-
grusndelegung der- Kreisgrienzen Des weiter-en be-
deutet die- Jskestsetzung von. wirtschaftlich und sozial
vernünftige-m tragbaren Zuschlägen einen weiteren-,
Fortschritt-. Sofern: in der; einen oder anderenForm
noch Härten vorhanden sind, oder sich in. der Praxis--
herausstellen sollten, ist zu hoffen, daß-— diese zu ges-:
geben-er Zeit durch entsprechende Aachtragstarisex
berichtigt werbe-n. · .

Bekannimakliungens der liandweclnliammer tiir den Arg-Bezirk Manns-.
Geschäftszeit der- Handwertskammer Liegnitzz

Die Geschäftszeit deir Handwerkskammier wird vom
1. Februar 1937 ab geändert. Die Dienststunkden der
Kammer sind von diesem Zeitpunkt ab an allen Wo-
chentagen folgende: ‘ .

1.In der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März von
7..30 Uhr bis 16 Uhr (Sonnabends bis- 13 Uhr).

2. In der Zeit vom 1. April bis 30. September von
7 Uhr bis- 15-.30 Uhr (So.nnabends bisslstso Uhr).
 

‚ Neue Obermeister.· -
An Stelle des Vildhauermeiisters Erich Hendriischkes

G-lo.g-au, wurde der Bildhauermeister Erich Rothe-
Neustädteh Krsx Fredstadt mit der- vorläufigen Füh-
rung der Bildhauer- und Steinmetzannung für die
Kreise Freystadt, Glo-gau, Grünberg und Sprottau
beauftragt. · .

An Stelle des Vnchdruckereibesitzers Friedrich Jan-
zen, Liegnitz, ist der SchrsiftsetzzermeisterFritz M e w e s,
F.3iseg·.nit3,L .Peter-Paul«-Platz 2 zum Obermeister der

- Buch-— und St«ein-drucker-Jnnung, Sitz Liegnsitz,« er-
nannt worden. -

- An Stelle des bisher mit der Jnnungsfii ritng be-
auftragten Friseurmeisters Josef Drieme·l, ·" ernsdors
QL., ist der Friseurmseister Kurt Stos«ch"ek, Hoyerss
werd-a OL. zum Oberineister der sFriseur-Innung,
Sitz Hoyerswerda, ernannt worden.
An Stelle des Herrenschneidermeisters Alfred Groll-

mitz, Grün«berg, ist der Herrenschneidermeister Max
Zillmann, Gründergz Marschfeldstr. 1 b zum Ober-
meister der Herrenschnseider-Jnnung, Sitz Gründerg,
ernannt worden.

An Stelle des Herrenschneidermeisters Gottfried
KneifeL Lsandeshut, ist der Herrenschnesidermeister Ri-
ard Grun er, Landeshutz Bahnhosstmße 28- sznm
bermeister der "«Herrenschneide·r-Inn’img, Sitz Landes-«-

hat, ernannt worden. —· - -

Der- Obermeister der Uh-rmacher-Jnnung, Sitz« Glo-.
gau (früher Sitz Polkwitz), Uhrmachertneisters Erich-
Sohn ist von Polkw.itz, Krs, Glogan, nach Glogam
Am Markt, versagen. _ «
 

Nachstehend-e Handwerker haben sich der Meister-
prüsung mit Erfolg unterzogen: -

Kreis Bunzlsaux
Hand-e Marta, Damenschneidserin, Bunzlau; Wendrich
Wally., , Diamenschneiderim Vunzlau; Talke matte.
Jamenschneiderin,. Vunzlau; Hartmcmn Margarete,

·,amensc,hneiderin," Gr. Krauschien; Brendel Paul,
Schuh-machen Nückenwaldau; Enge Alfred,. Stellma-
eher, Mod·l-au." »

 

Kreis Frehstiadt: «
Thieine Herin, Dame«nschneiderin, Fried-findt; Jahnel
Richard, Schmied, Zifsendosrf; Fsisedler Hermanm
Müller» Liebenzzig5 Knöschke, Oskar, Müller, Neu-
waldau; Gorn Willi, Müller, Erckelsdorfz Vormfenne
Wilhelm, Fleischer, Neusalz (Oder); Vormfenne Jo-
hannes, Fleisch-er, Aseusalz (Über); Tulke Graun-, Flei-
scher, Aeusalz (Ober); Schwieder Fritz, {EI-einher, Alt-
Tschau;· Herden Johannes, Kon-ditor, Aeusalz (Über);
Senftleben Walter, Fleischen Lisebesnzig

Kreis (flog-au: -
Wende Richard, Schmiedz Alkranz; Stock Alfred.
Schmied, Kuttl-au; Hettwer Fritz, “matter, Schmarsau;
Berg-er Fritz, Fleisch-en Glogau; Wittsig Walten Flei-

sches, Gramschützs Nödr Erich- Schuhmacher “min-au;
Ulbrich Willi, Dachdecker, g.Bannan; Wilde Oskar,
Dachdecker, Lang-emark; Martschei mit}, Schri«stsetzer,
Gloigau

Kreis Goldberg:

S Wabe Verta, Damenschneiderim garmin; Kurz
"9.5i , Damenschneidertm Haynau;· Preibusch"Ftora,»
Damenschneiderin. batman.



U-—

18. Jahrg0119, 81. 6'

Kreis 601113.: . -
Schneider Q1111, Tischler, 601113; Galler Otto, Bäcker,
50111301017; Purschkie Max, Herrenschneider, Görlitz;
Schäfer Oskiar, Wagner, Sohrneundsorfz Werner Joses,
97en7e3e1, 601113; Liedloff Bodo, 8171011060183.

Kreis Grünberg:
Kühne Erich, Tischler, Lawaldauz Runge Max, Schuh-
macher, Kontopp; Bauch Josef, Müller, Boyadelz Hoff-· ·
mann Alfred, Müller, Boyadel; Dsupke Kurt, Müller,
Altikessel; Herrmann 80111,Q011011101,5111011310017;
5e111 Gerhard, Maschinenbwauer Gründerg.

Kreis Hirschberg:
9013 Paul, Ofensetzer, Bad Warmbrunn; Bergmann
Walten Ofensetzer, Hirschberg; Probst Q1111, 97en7e311,
611111011; Kaschny 9330I111,311017c011‚5117100019; Braun
Walter, Tischler, 611011013.

Kreis Hoherswerdm
Wiels Else, Damenschneiderin, Hoherswerda; Wygode
Mathilde, Damensehneiderin, Laubuseh; Scholze Mi-
ch-,ael Bäcker, Wittichenau; Staehr Walten Kondi-
101,507e110; 8071911 31113, Dachdecker, Arnsdorf;
Pahrig 8e1110',010 Dachdeeker, Frauendorf; Felier Karl,
Schriftsetzs,er Hoyerswerda

Kreis Sauer:
Wunsch Helene, Damensehneiderim Sauer; Lehmann
Kurt, Schuhmacher, Hennersdorfz Brendel Fritz, Tisch-
ler, Malisch.

Kreis Land:eshut
Mathiebe Paul, Bäcker, Neichhennersdorfz Seifert
Josef, 80111.1, 80110130111;807701 Paul, Bäcker, Aldens
10017.

Kreis Laubam
Wendrieh 81100-17, 6c0n11e0, 801100n; 611'1110e1 Q1111,
"610117171131, 92201111770.

» Kreis Liegnitz:
910111101 8111110, Fleische-r, Liegnitzz Schubert Sieg-
711e0, Fleischer, Liegnitzz Lindsner Alois, Schmied,
Pantem Schindler Will-i, Schmied, Liegnitzz Unger
Hub-ert, Maschinenbauer, Liegnitz.

Kreis Löwenberig:
Müller 811m0,— Fleischer, Welkersd-orf.

Kreis 8010en01119:
Frenzel Robert, Tisch-ler, Noes; Meißner Friedrich,
Bäcker, Kr-au·schwitz; 81e3ne1 610010, Müller, Horscha.

tiendmerinliqmmer zu Breslau
Die am 21.2.36 für den Bäckermeister Konrad

sBe 11,81031011, Berliner Straße 33 ausgesteltte Hand-
werksksarte 81 11209 ist verloren gegangen und
wird hiermit für ungültiig erklärt.

« Die Handwerkstammetu

J. A.: D·r.,Maciejewski, Syndikus.

. Die am 26. -.2 1936 für Marie Kretschmer,
Fleisch«erei, Triachenberg, Krs. Militsch, Schloßstraße 12
ausgestellte Handwerksksarte 81.11771 ist verloren
.- gegangen und wir-d hiermit für ungültig erklärt.

Breslau, den 27. Januar 1937.

«  Die Handwerkskammer.
S. 91.: Dr. .Maeiejewski, Syndikus.

fiunnmorkskummer onneln

 

betr. Obermeister der Bäckerinnung Reisfe. · «««-
‚ Anstelle des bisherigen Bäckerobermeisters Paul
Kielinger, Neisse haben wir den Bäckermeister Franz
Gusche, Aeisse zum Obermeifter der Bäckerinnung
-Neisse ernannt.

900eIn, den 11. Januar 1937. ‚ »

Handwerk-stammt fiir die Provinz 9021710117101».
«M. 31111!, Präsident. « Dr. Philipp, 1.--Syudikus. _
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Kreis Liibene
Scharte Otto, Bäcker, Spröttchen.

Kreis 601011011:
Schutz 901111,610111110,511110119310010011;8110111
Willi, Wagner, Klix; Herrmann Ernst, Tischler, Prim-
kenauz Lehmann Max, Herrienschneid«,er 5010011; Au-
dolph 811001.,0 Schriftsetzser, Sagan; Kunze Alfred·,
6c011717e3e1, 6091;00 Nowak Max, Bauschlo,sser Neu-
hammer

Erfolgrenver 110111111 gegen tue Smwakzarven
Auf Betreibien der Handwerkskammer für den Ne-

giiserungsbezirk Liegnitz wurde der Arbeiter A. Q. aus
8. wegen unerlaubter gewerblicher Ausübung des
Friseurhandwerks durch Strsisafbefehl des Amtsgerichts
Gloigau vom 8. Dezember 1936 —- 4 E 7. 374/36 ——-
0117 Grund der Paragraphen 16 Abs. 3 und 19 Abs. 2
der III. 50n010e11‘30e1010n11119 vom 18. Januar 1935
in Verbindung mit den §§ 14,148, 3177.3 der 869.
(8-e11039-.e7e301 I/35 6.15) zu einer Geldstrafe von
8.921 20,—— bezw. 4 Tagen 5071 verurteilt.

Schmiede-Januari ritt-en
Die Generalversammlung findet nun am 20. Fe-

bruar 1937 in Lüben im Gasthof zur Stadt, nach-
mittags 12.30 Uhr statt. Pünktliches und vollzähliges
Erscheinen ist Pflicht, diie restliehe A·do-lf-Hitlser-Spende
ist unbedingt zu zahlen. Es ist Pflicht-abgabe als
Dank für den Führer.

F. Weh-wald, Obermeister.

üewerveiorderungslteua
Fachkurse für Friseure. Am 8. März 1937, vor-

mittags 9 Uhr, beginnt ein weiterer Fachlursuszur
Vorbereitung auf die Meisterprüfung für das Fri-
seurhandwerk in den Unterrichtsräumen der Hand-
werkskammer Liegnitz, Bitschwenstr 15. Er dauert 26
Wochen. Der Unterricht wird an jedem Montag von
9——11.30 2101 und von 14——18 Uhr erteilt. Die Teil-
nehmergebühr beträgt 45.—— AM; davon ist diie
Hälfte zu Beginn und der 8171 innerhalb 8 Wochen
zu bezahlen.
Ein Arbeitsplan wird auf Anfriage übiersandt.
Anmeldungen nimmt die 611011017010e111n9371-eIIe

der Handwerkskammer Liegnitz entgegen.

 

 

 

Baugewerks '
Jnnung Gleiin 15. 2 37,16 Uhr. im „50113
Oberschlesien«k, Gleiwitz, Wilhelmstraße.
Jnnung Wohliau, 8. 2. 37,14 Uhr, im 501121
„500e3 50113“, 99001011.

Dwamensehneider
Jnnung Wohlau, 11. 2. 37, 10.30Uhr, in Steinau
im Hotel ,,Golde«ne Krone«.
Junung Neumaer 8. 2. 37, 13.30 Uhr in Neu-
markt, Gasthof „61011300113“.

Herrenschneider -
3111111119 601113, jeden dritten Mittwoch im Mo-
nat (1130011101) 20 Uhr, Jnnungsfachabend im
61311119371101 der Q1e1300110011101171007t50701101711.-

Ksorbmaeher
Stmung Neumarkt, 18. 2. 37, in 81131011, Gast-
hof Casino, Neue Gasse 22.

Schmied e
3111111119 81111110111, 13. 2. 37, 13.30 2101, in Neu-
markt- Gasthaus „6-1011300113“.
18111111119 Neustadt 96., 9. 2. 37,14 2101, bei Gast-.
wirt Marzodko, Neustadt.
Jnnung Neustadt 96., für den Bezirk Oberglos
gan, 13. 2. 37,14 2101, bei 8000110m 901191091111.
8n1111119 90001011, 7. 2.37, 10 Uhr, in Steinau,
im Gasthaus ,,Weißes 803“.

läficbubm-‘ccbe
Grimm-g 860011111, 10. 2. 37, 13.30 2101,1n Steinen

- ‚im 501111 „6101001311 Adler«.
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smleliltlle meisterliurle
Verzeichnis der Lehrgänge 1936/37

Sie Lehrgänge können nur bei genügender Beteiligung
abgehalten werden. Aenderungen bleiben vorbehalten.

Tageslehrgänge mit vollem Tagesunterricht

Dsamenschneiderinnen 1. 3.—27. 3.
Maler 15. 2.—27. 3.
Tischler 15. 2.——27. 3.

Halbjahrs - Abendlehrgänge
Oktober bis März —- Montag und Mittwoch.

Wander- und Sonderlehrgiinge nach Bedarf und Be-
kanntmachung an den betreffenden Orten.

Stellmacher-Vorbereitungskurse zur Meisterprüfung
finden als Wochenenidkurse jeweilig Sonnabend Mittag
bis Sonntag Mittag vom 6. 3. biß 4. 6. 1937 statt.
Jnsgesamt werden 165 Unterrichtsstunden an 15

- Wochen-enden verteilt. «"
Unterrichtsfächer sind:

Zeichnen u«. Fachkunde für Karosserie- u. Wagenbaln
Farbrechnem Kostenberechnung,
andwirtschaftL Geräte, Werkzeug-· und Maschinen-

kunde, Rohmaterial.
Das Unterrichtsgeld beträgt man. 33,——. Sie Mel-dun-

gen sind bis zum 22. 3. 37 zu senden an

Die Leitung der schlesischen Meisterknrse zu Breslan l,
Klosterstraße 19.

 

Sinn-me aunimekiekcciutg Breslau.
Fachabteilungen mit geordnetem Lehrplazi und

_ staatlicher Abschlußpriifung.

Handwerkliche und künstlerische Ausbildung. ·
Werkstätten und Zeichenklassen —-
Tages- und Abendunterricht — Meisterkurse
Tischlerei und Jnnenausbau
Bau- und Dekorationsmalerei
Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik
Bucheinband und Lederarbeit
Handweben und Handsticken
Kunstschmieden —- Bauschlosserei —- Edelmetallarbeit.
Beginn beßeommerbnlbiabteß:1592131231937
Unterkunft»·.» im Wohnheim für 8,-— man. monatlich.

Auskunft und Hannemann durcli die
Eelthiiflsllelle Breslau l‘. lilnlleelnaße |9.
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Dei-del Mitglied
der N. S. U.

· ,,Seh,lesi-ens Handwerk« ‘ ‚- 18. Jahrgang, Ar. 6z

baldene liotlizeill
Das Mitglied der Baugewerks-Jn«nung Bresl·au,

Herr August Weiß, begeht am 9. Februar mit
seiner Gattin das Fest der goldenen Hochzeit.
Wir beglückwünschen den Jubilar und wünschen

ihm mit seiner Gattin einen gesegnet-en Lebensabend.

  
SIND DEINE BESTEN FREUNDE

Wirkungsweise, Aufbau und richtige Bedienung von
Sammelheizungsanlagen

Von DipLang Jul. Bößler, Beratender Ingenieur-

und Sachverständiger für Wärmewirtschast, Karlsruhe.

Biblsiothek der gesamten Technik, Bansd 429, Leipzig

1937, Dr. Max Jänecke Verlagsbuchhandlung 74 Sei-

ten, 56 Abbildungen und 12 Zahlentafseln, Preis«BM.
1.80.

Das Buch zeig-t, ohne zu sehr ins Einzelne zu geben,
wie Sammelheizungsanlagen durch-geführt und be-
dient wer-den müssen, um« Verlust-e bei der Ausbeute
des Brennstoffes zu vermeiden. Mehr als ein Drittel
aller in Deutschl-and geförderten Kohle wird im Haus-
halt verbrannt, ein großer Teil davon in Sammel-
heizungsanlag-en. Deshalb ist es volkswirtschaftlich- gar-
nicht gleich-gültig, wie bei den Sammelheizungen mit
dem Brennstoff umgegangen wird, so daß auch aus
diesem Grunde eine möglichst weitresichende Aufklärung
über die Bedienung der Heizungsanlagen nötig ist.
Der Inhalt des Buches ist wie folgt gegliedert:

(Einleitung, Technische Grundbegriffe, Brennstoffe,
die Heizunig-ssysteme, die Regelung der Heizungsans »
lagen, der Wärmevierbrauch von Wohnungen, Häusern

 undd Häuserblorks, der Brennstoffverbrauch von Hei-
‑‑ zungen, die Verteilung der Heizungskostem Fehler an
Heizungen, sparsames Heizen.

Das Heft dürfte für alle Kreise, die sich mit demi
Bau und der Bedienung von Hesizungsanlagen befas-

- sen, ein brauchbarer Wegweiser dafür sein, wie man
. zur Verbesserung der Heizungsteschinik kommen kann-
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Inlelon m» unseren Anzeigenteti.
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Sie werden gut bedient
wenn Sie Ihren Bedarf bei
uneien Jnsereiiten decken.

Beamten Sie naher
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Moderne geblasene und gespritzte Küchensdxeiben 
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